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Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Alzey-Land und die Ortsgemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, 
Bermersheim v. d. H., Biebelnheim, Bornheim, Dintesheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flomborn, Flonheim, Framersheim, Freimers-
heim, Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen, Ober-Flörsheim, Offenheim, Wahlheim

Schulhof jetzt beschattet
Sonnensegel für Grundschule 
Gau-Odernheim einsatzbereit 

Rechtzeitig zur sonnigen Jahres-
hälfte bietet die Grundschule Gau-
Odernheim jetzt auch Schatten-
plätze an. Das vier mal fünf Me-
ter große Sonnensegel auf dem 
Schulhof wurde nun fertig gestellt, 
damit die Kinder auch bei hoher 
Sonneneinstrahlung effektiven 
Schutz finden. Das bei schlechtem 
Wetter einrollbare Segel hat die 
Verbandsgemeinde Alzey-Land im 
Rahmen der Maßnahmen für die 
Klimawandelanpassung installie-
ren lassen.  Text: S.Dre/Foto: L.E.

Für einen Tag Architektin oder Erzieher
GirlsDay und BoysDay bei der Verbandsgemeindeverwaltung

Wohnsitzanmeldung ab sofort online möglich
Gang zum Bürgerbüro nicht mehr nötig

In Deutschland haben alle Bürger nach 
einem Umzug 14 Tage Zeit, sich im je-
weiligen Bürgerbüro umzumelden. Ab 
sofort kann der neue Wohnsitz nun 
auch online gemeldet werden. Auch 
die Aktualisierung der Adresse im Chip 
des Personalausweises oder der euro-
päischen eID-Karte kann von zuhause 
aus vorgenommen werden. 
Und so funktioniert´s: Die elektroni-
sche Wohnsitzanmeldung kann mit 
der Online-Ausweisfunktion des Per-
sonalausweises in Verbindung mit 
der BundID durchgeführt werden. Am 
bequemsten ist es, die Online-Anmel-
dung direkt mit dem Smartphone zu 
erledigen. Nach der Authentifizierung 
mit der AusweisApp werden die Daten 

aus dem Melderegister abgerufen und 
aktualisiert. Wer zur Miete wohnt, lädt 
zusätzlich die Wohnungsgeber-Bestä-
tigung hoch und sendet den Antrag ab. 
Nach erfolgreicher Prüfung der Daten 
erhält man eine fälschungssichere di-
gitale Meldebestätigung zum Down-
load. Ebenfalls können die Adress-
daten auf dem Chip des Personalaus-
weises über den Online-Dienst und die 
AusweisApp aktualisiert werden. Zum 
Schluss erfolgt automatisiert der Ver-
sand eines Anschreibens der Bundes-
druckerei mit einem Adressaufkleber 
für den Personalausweis und einem 
Wohnortaufkleber für den Reisepass. 
Dieser muss dann eigenständig ange-
bracht werden. S.Dre.

45 Jahre im Dienst der Verbandsgemeinde
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde 
wurde dieser Tage Hartmut Kail von 
Bürgermeister Steffen Unger in den 
Ruhestand verabschiedet. 
Hartmut Kail hat im Jahr 1980 seine 
Ausbildung zum Verwaltungsfachan-
gestellten bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Alzey-Land begonnen. 
Nach Abschluss der Ausbildung war 
er über 40 Jahre in der Personalab-
teilung der Verbandsgemeindeverwal-
tung tätig. 
Er war hier nicht nur ein kompetenter 
Ansprechpartner für die Mitarbeitenden 
in der Verwaltung, sondern auch für 
die vielen Beschäftigten in den Schu-
len, Kindergärten und Ortsgemeinden. 

Unterstützung bei ihrer Arbeit haben 
auch die ehrenamtlichen Ortsbürger-
meisterinnen und Ortsbürgermeister 
von ihm erfahren. 
Bürgermeister Unger bedankte sich 
bei Hartmut Kail für seine engagierte 
und gute Arbeit und hob insbesondere 
die lange Treue zur Verbandsgemein-
deverwaltung hervor. Für den neuen 
Lebensabschnitt wünschte er ihm herz-
lich alles Gute. Als Zeichen des Dan-
kes überreichte Unger eine Dankur-
kunde und ein Geschenk. Dem Dank 
und den guten Wünschen schlossen 
sich Andrea Abel, Büroleiterin, und die 
Personalratsvorsitzende Martina Dam-
berger gerne an. A.Ab.

Statt Schule stand am vergangenen 
Donnerstag für sechs Kinder und Ju-
gendliche mal was ganz anderes auf 
der Tagesordnung: Im Rahmen des 
bundesweiten GirlsDay und BoysDay 
durften sie für einen Tag in die Berufe 
Architektin, Ingenieurin oder Erzieher 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land schnuppern. Und so ging 
es direkt morgens los: Eine Gruppe 
fuhr nach Wahlheim zum Außentermin 
bei der Feuerwehr und in den Kinder-
garten, die anderen wurden in der Bau-

abteilung in die Arbeitswelt der Archi-
tektinnen eingeführt. „Mathe, Physik und 
Geschichte sind hierfür ganz wichtige 
Fächer“, erklärte Fachbereichsleiterin 
Maria Qadiri den 11- bis 18-Jährigen. 
Beim maßstabsgetreuen Zeichnen des 
Büros mitsamt allen Möbeln erfuhren 
die Jugendlichen schließlich den Un-
terschied zwischen den Maßstäben 
1:100 und 1:50. 
In der Kindertagesstätte wurde zeit-
gleich mit den Kindergartenkindern ge-
puzzelt und Lego gespielt. 

So wurden den sechs Jugendlichen 
und Kindern Einblicke gewährt in eher 
männer- bzw. frauendominierte Beru-
fe, die bei der späteren Berufswahl hel-
fen sollen. „Wir freuen uns, wenn wir 
den einen oder die andere von euch 
einmal wiedersehen, wenn es um ein 
Praktikum oder eine Ausbildung geht“, 
sagte Büroleiterin Andrea Abel und be-
dankte sich für das Interesse an der 
Verwaltung. Text/Foto: S.Dre.

Aufruf zur Teilnahme am Festumzug
37. Weinfest37. Weinfest
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Notdienste

Bürgerservice

Ambulanter Kinder- u. Jugendhospizdienst Mobile
Unterstützung und Begleitung von Familien mit einem 
lebensverkürzend erkrankten Kind oder Jugendlichen 
kinderhospiz@mainzer-hospiz.de 06131 235531

AWO Betreuungsverein Alzey-Worms e.V.
Gesetzl. Betreuung von alten, psychisch kranken und  
behinderten Menschen u. anderen Personengruppen, 
Beratung zu Betreuungs- u. Vorsorgevollmacht 
Hellgasse 20, Alzey 06731 10459 
post@betreuungsverein-alzey.de

Caritaszentrum Alzey
Obermarkt 25, Alzey, info@caritas-alzey.de
Haus- & Familienpflege, Dementenbetreuung, 
Sprach- & Familienpatenschaften 06731 941597
Beratung für Frauen 
in Schwangerschaft & Notsituationen 06731 5487660 
Mütter-Väter-Treff für Eltern mit Kindern im 1. Lebensjahr

Diakonisches Werk Rheinhessen
Beratungszentrum
für Eltern, Kinder u. Jugendliche, Erwachsene, 
Paare, Suchtkranke, Schwangere 06731 9503-0 
Schloßgasse 14, Alzey 
info.rheinhessen@regionale-diakonie.de, www.dwwa.de 
„offenes Ohr“ – Wir hören zu
Tel. Beratungs-/Gesprächsangebot Mo-Fr 12-14 Uhr 06731 996814 
Tel. Migrationsberatung Mo-Fr 10-12 Uhr 06241 9202917

EUTB Alzey
Ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung für Menschen  
mit drohender Behinderung (auch seelisch)  
sowie deren Angehörige 
Di-Fr 9.30-16 Uhr 06731 4709721 
info@eutb-alzey.de, www.eutb-alzey.de

Frauennotruf Alzey
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen u. Mädchen 
Notruf und Beratung 
Ansprechpartnerinnen: Regina Mayer u. Ronja Scheu 
Telefonzeiten: Di 10-12 Uhr u. Do 14-16 Uhr 06731 4841241 
Ernst-Ludwig-Str. 43, Alzey 
alzey@frauenzentrumworms.de

Gemeindeschwester plus
Heike Lörcher-Denne  06731 4082345 
Pflegestützpunkt Alzey/Alzey-Land oder 0162 2044613 
Schafhäuser Straße 45, 55232 Alzey 
loercher-denne.heike@alzey-worms.de

Heilpädagogisch-Therapeutisches Kompetenzzentrum
Komplexe Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Jahnstraße 2, 67307 Göllheim 06351 9997300 
info@htk-goellheim.de, www.htk-goellheim.de 
Außenstelle Alzey: Weinrufstraße 9, Alzey

HerzsportPlus e.V. Alzey
Treffen: Di 20-21.30 Uhr u. Fr 19-20.30 Uhr  
in der Turnhalle d. Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums 
Geschäftsstelle (Mohrengasse 18a, Alzey) 0151 22009081 
Herzsport-Alzey@web.de

Hospizverein DASEIN e.V., Alzey
Koordinatorin Ruth Hammer  0175 7284554 
Gerda Pusch 06733 6087 
Büro: Di 15-17 Uhr und Mi 10-12 Uhr 
hospizverein.dasein@gmx.de 
www.hospizverein-dasein.de

Integrationsfachdienst
für hörgeschädigte Menschen
Europaring 18, 67227 Frankenthal  
Berufsbegleitender Dienst, Mi 16-18 Uhr 06233 88920 
info@ifd-hörgeschädigte.de  
www.ifd-hörgeschädigte.de

Integrationsfachdienst
für schwerbehinderte / psychisch kranke Menschen
Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V. 
Berufsbegleitender Dienst 06731 6762 
Psychosoziale Beratung 06731 1621 
Schloßgasse 15, Alzey, www.alzey-teilhabe.de

Jugend- und Drogenberatungsstelle
Schloßgasse 11, Alzey 06731 1372  
info@drogenberatung-alzey.de

Kreisverwaltung Alzey-Worms 
Ernst-Ludwig-Str. 36, Alzey 06731 408-0 
info@alzey-worms.de, www.kreis-alzey-worms.eu

Landwirtschaftliche Familienberatung
der Kirchen in der Pfalz und in Rheinhessen 
Hilfe bei wirtschaftlichen u. familiären Problemen 0631 3642203 
info@lfbk.de, www.lfbk.de

Pflegestützpunkt Alzey
Schafhäuser Str. 45, Alzey  
Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege 
und die Leistungen der Pflegekasse 
Carmen Eichert (Di + Do) 06731 4966971 
carmen.eichert@pflegestuetzpunkte-rlp.de 
Elke Römer 06731 5479566 
elke.roemer@pflegestuetzpunkte-rpl.de 
Heike Selmikeit (Mo - Fr) 06731 4966972 
heike.selmikeit@pflegestuetzpunkte-rlp.de 
Termine nur nach Vereinbarung 
www.pflegestuetzpunkte.rlp.de

 Deutsche Rheuma-Liga ÖAG Alzey
Funktionstraining für alle Betroffenen von Rheuma,  
Arthrose, Osteoporose, Fibromyalgie usw. 
Brigitte Musseleck 06731 494943

SAPV von Kindern und Jugendlichen
Medizinische Versorgung von Familien mit nicht heilbaren,  
fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankungen  
im eigenen Zuhause 06131 6362568 
kinderpalliativteam@mainzer-hospiz.de

Schuldnerberatung (DRK KV Alzey e.V.) 
Albiger Str. 33, Alzey; www.kv-alzey.drk.de 
Tel. Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-9 Uhr 06731 9699-11 
schuldnerberatung@kv-alzey.drk.de 
für junge Erwachsene von 18-27 J. im LK Az-Wo 
WhatsApp: 01511 5776796 06731 9699-11 
durchblick@kv-alzey.drk.de

Sozialpsychiatrischer Dienst
des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Alzey-Worms 
Beratung und Betreuung von psychisch kranken Menschen  
und deren Kontaktpersonen 
An der Hexenbleiche 36, Alzey 
Information und Terminvereinbarung  
Mo-Fr 8.30-12 Uhr 06731 408-7084  
oder per E-Mail: meinert.anja@alzey-worms.de

Suchtberatung (Alkohol, Medikamente...)
Betroffene u. Angehörige 
Diakonisches Werk Rheinhessen 06731 9503-0 
peter.haag@diakonie-rheinhessen.de

TAFEL Alzey e.V.
Friedrichstr. 3, Alzey 
Büro: Mo-Fr 8.30-16 Uhr 06731 5471360 
Ausgabe: Mo-Fr 14-16 Uhr (Tafel-Cards: 15-16 Uhr) 
info@tafel-alzey.de; www.tafel-alzey.de

Tagesstätte für psychisch beeinträchtigte Menschen
Verein für Integration und Teilhabe am Leben e.V.  
„Oase“, Schloßgasse 15, Alzey 06731 3599 
www.alzey-teilhabe.de

VdK Kreisverband Alzey
Hilfe in sozialen Fragen 
Spießgasse 77, Alzey 06731 5487970 
kv-alzey@rlp.vdk.de

Weißer Ring e. V.
Wir helfen Kriminalitätsopfern; Bundesweite Notruf-Nr.  116006 
Außenstelle Alzey-Worms 0162 3343103 
alzey-worms@mail.weisser-ring.de

Wertstoffhöfe in der Verbandsgemeinde 
Öffnungszeiten: 
Eppelsheim 
 März - Okt Nov - Feb Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 9-13 Uhr
Flonheim 
 März - Okt Nov - Feb Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 8-12 Uhr

Gau-Odernheim 
 April - Sept Okt - März Sa (ganzjährig)
 Di u. Do 16-18 Uhr Di u. Do 15-17 Uhr 
 Sa 8-13 Uhr Sa 9-12 Uhr

Mauchenheim 
 Di u. Do 16-18 Uhr  Sa 8-12 Uhr 

SELBSTHILFEGRUPPEN:___________________________________________________________

Anonyme Alkoholiker (AA)
Offenes Meeting jeden Di 19.30-21.30 Uhr 06733 6036 
i. d. Räumen der „Oase“, Schloßgasse 15, Alzey oder 06731 1368

SHG für Menschen mit Depression
Jeden 2. u. 4. Di im Monat von 19-21 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Wegen der Corona-Pandemie: Voranmeldung  
per E-Mail: shgdepressionalzey@gmx.de  
oder per WhatsApp 01590 8181580

Diabetiker-SHG Alzey 
Jeden 3. Mo im Monat 
Friedrich Heck  06731 43101 
Ellen Horn 0157 37169743

Fibromyalgie-SHG Alzey u. Umgebung
Infos: 
Daniela Destradi 06241 594675 
Heike Gamradt 0163 8696127

Frauenselbsthilfe Krebs e.V.
Jeden 1. Mi im Monat um 18 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Karin Neudhöfer 06731 9069019 
fsh.alzey@gmx.de

Männer-Gesprächskreis
zu Partnerschaft, Familie u. Beruf, Alltagssorgen, Lebens krisen 
Diakonisches Werk Rheinhessen 
Karl-Heinz Selak 06731 9503-17 
Klaus Dirigo 06731 946958

Angehörige und Bezugspersonen
von psychisch erkrankten Menschen
Kardinal-Volk-Haus, Kirchenplatz 8, Alzey 0152 53810562   
jeden 2. Mo im Monat ab 18.30 Uhr oder 0178 8829053

Selbsthilfegruppe Angehörige nach Suizid 
Treffen jeden 1. + 3. Do/Monat um 17 Uhr 
Hemingway Lounge, Alzeyer Str. 20, Undenheim 
Selbsthilfegruppenachsuizid@gmx.de 
Heike Frohnhöfer 0171 4056422

SHG Endomäleon-pcs-rlp 
Treffen 1x/Monat Di 
Infos per WhatsApp bei Saskia Hesseldenz-Moog 0171 5294352

SHG für PTBS und Trauma
Jeden 2. Mi im Monat um 18 Uhr 
Mehrgenerationenhaus, Schloßgasse 13, Alzey 
Voranmeldung: info@kiss-mainz.de oder 06131 210774

Freundeskreis für Suchtkranke
Jeden Mo 19.30-21 Uhr 
im Diakon. Werk Rhh., Schloßgasse 14, Alzey 
Gabriele Becker 06732 62450 
Christa Lehr  06703 4000

Freundeskreis für Angehörige von Suchtkranken
Jeden 1. u. 3. Mi im Monat 19.30-21 Uhr  
im Diakon. Werk Rhh., Schloßgasse 14, Alzey 
Hannelore 06732 930876

Freundeskreis in der Suchtkrankenhilfe Alzey e.V.
Jeden Mo 20-21.30 Uhr 
Obermarkt 13, Alzey, frkrs-suchthilfe-alzey.ev@web.de 
Johann 0152 07831434

Polizei...........................................................................................110        

Notruf / Feuer.......................................................................112

Rettungsdienst / Notarzt / Krankentransport 06131 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst....................................116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind,
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst.................................01805 666765
(Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Apothekennotdienst..........................................01805 258825
www.lak-rlp.de plus Postleitzahl des Standortes
 (Festnetz 0,14 €/min, Mobil max. 0,42 €/min)

Telefonseelsorge...............................................0800 111-0111
rund um die Uhr, gebührenfrei, vertraulich           und 0800 111-0222

Erdgas- und Stromversorgung
EWR Netz GmbH, Alzey  
Entstörungsdienst.........................................................0800 1848800

Wasserversorgung
Rheinhessen-Pfalz GmbH für die Gemeinden:
Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim v.d.H., Biebelnheim, 
Bornheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flonheim, Framersheim, 
Freimersheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, 
Nack, Nieder-Wiesen, Offenhein u. Wahlheim
bei Störfällen.......................................................................06135 6500
Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet für die Gemeinden:
Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim u. Ober-Flörsheim
bei Störfällen..................................................................06242 500540
Zweckverband Abwasserentsorgung
Rheinhessen 06731 547760 
Rufbereitschaft............................................................0151 18622594
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VG Alzey-Land  

Montag, Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 16 Uhr
Mittwoch 8 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Telefon 06731 409-0
info@alzey-land.de
www.alzey-land.de

Bürgerbüro: 06731 409-310
Montag 8 - 16 Uhr
Dienstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Mittwoch 7 - 12 Uhr
Donnerstag 8 - 12 Uhr u. 14 - 18 Uhr
Freitag 8 - 12 Uhr
Jeden 1. Sa. im Monat:     10 - 12 Uhr
(Seiteneingang Münch-Braun-Straße)

Vorsprache nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung möglich.
Für das Bürgerbüro gibt es eine Online-Termin-
vergabe unter www.alzey-land.de.

Terminverschiebung der Abfuhr 
wegen der Feiertage
Mülltonnen werden in der Karwoche  
einen Tag früher geleert
Wie im Umweltkalender bereits veröffentlicht, ver-
schieben sich wegen der Osterfeiertage wie jedes 
Jahr auch 2025 wieder mehrere Abfuhrtermine. Die 
Wertstoffhöfe und die Kreismülldeponie bleiben am 
Samstag vor Ostern, 19. April, geschlossen.
In der Karwoche vor Ostern werden die Abfuhrtage 
um einen Tag vorverlegt. Die Tonnen vom Montag, 
14. April, werden bereits am Samstag, 12. April, ab-
gefahren. Dies ist im Umweltkalender termingenau 
veröffentlicht und auch auf www.abfall-alzey-worms.
de unter der Rubrik Abfuhrtermine zu finden. 
Die Abfuhren in der Woche nach Ostern werden je-
weils auf den darauffolgenden Wochentag verscho-
ben. Auch das ist im Umweltkalender eingetragen. 
Zum Beispiel wird die Abfuhr der Tonnen vom Frei-
tag, 25. April, am Samstag, 26. April, nachgeholt. 
 Ra.Kl.

Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

Bauvorhaben:  Sanierung der Kita „Trulloland“ in 
der Ortsgemeinde Flonheim,

     Lieferung und Montage von Raff-
stores

Auftraggeber: Ortsgemeinde Flonheim
Leistungsumfang:  Die Arbeiten umfassen im We-

sentlichen folgende Leistungen:
     Lieferung und Montage von  

40 Stück freitragenden Raffstores 
in verschiedenen Größen 

     (Abmessungen: Breite von 0,64 m 
bis 2,01 m, Höhe von 1,01 m bis 
2,65 m)

Ausführungszeit: 01.07.2025 bis 30.09.2025
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E56732345 
heruntergeladen werden.
Die Angebote unter Subreport in elektronischer Form 
ist erwünscht. Eine schriftliche Zusendung ist möglich 
an die Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land, 
Weinrufstraße 38, 55232 Alzey.
Submission:  Mittwoch, 23.04.2025, 9.15 Uhr 

bei der Verbandsgemeindever-
waltung Alzey-Land

    Weinrufstraße 38
    55232 Alzey
    Besprechungszimmer Nr.: 101, 1. OG
Abgabefrist der 
Angebote: Dienstag, 22.04.2025, 15.00 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 23.05.2025
Nachprüfstelle:  Kommunalaufsicht bei der Kreis-

verwaltung Alzey-Worms

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Ausschreibungen“ eingesehen werden.
55237 Flonheim, 03.04.2025
Jörg Thumann
Ortsbürgermeister

Öffentliche Ausschreibung  
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Hausalarm- 
und Brandmeldeanlage

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang: -  1 Stk. Brandmeldezentrale im 

Brandschutzgehäuse
    - 1 Stk. Feuerwehranzeigetableau
    -  ca. 8 Stk. Automatische Brand-

melder
    - ca. 57 Stk. Blitzleuchten
    -  ca. 17 Stk. Handfeuermelder, 

Hausalarm
Ausführungszeit: Februar 2026 bis Dezember 2026
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E79393711 
heruntergeladen werden.
Die AAngebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!
Submission: Dienstag, 29.04.2025, 9.45 Uhr
Ablauf der 
Angebotsfrist: Dienstag, 29.04.2025, 9.45 Uhr 
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 01.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung  
nach Vergabeordnung (VgV)

Bauvorhaben:  Neubau eines Dorfgemeinschafts-
hauses in 55234 Wahlheim

Auftraggeber:  Ortsgemeinde Wahlheim, Keller-
acker 1, 55234 Wahlheim

Leistungsumfang:   Vergabe von Planungsleistungen 
für Gebäude und Freianlagen Los 
01

Ausführungszeit:  Siehe Bekanntmachung
Schlusstermin für 
den Eingang der 
Teilnahmeanträge: 07.05.2025, 10.00 Uhr
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E21295387 
heruntergeladen werden.
Die Abgabe der Teilnahmeanträge unter Subreport in 
elektronischer Form ist Voraussetzung.
Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 04.04.2025
gez. Jan Bennewitz
Ortsbürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Baustellen-
einrichtung

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang:   ca. 120.00 m Bauzaun / 16 Mona-

te 
     ca. 3,00 Stk Mobil-Toiletten / 16 Mo-

nate 

     ca. 1,00 Stk Büro-Container / 16 Mo-
nate 

     ca. 1,00 Stk Bauwasseranschluss / 
16 Monate

     ca. 1,00 Stk Baustrom, 2 Unter-
verteiler / 16 Monate

Ausführungszeit: Juli 2025 bis November 2025
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E56991235 
heruntergeladen werden.
Die Angebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!
Submission: Donnerstag, 08.05.2025, 9.00 Uhr
Ablauf der 
Angebotsfrist: Donnerstag, 08.05.2025, 9.00 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist:  31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 

Bürgerbus 1 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Bechenheim, Erbes-Büdesheim, Mauchen-
heim, Nack, Nieder-Wiesen und Offenheim

Anmeldung:
Mo. + Mi., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 9470930
E-Mail: buergerbus1@alzey-land.de

Fahrtage:
Di. + Do.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 3 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Bechtolsheim, Biebelnheim, Framersheim, 
Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim

Anmeldung:
Mo. - Mi., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 4749956
E-Mail: buergerbus3@alzey-land.de

Fahrtage:
Di., Do + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 4 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Dintesheim, Eppelsheim, Esselborn, 
Flomborn, Freimersheim, Kettenheim, 
Ober-Flörsheim, Wahlheim

Anmeldung:
Mo. - Mi., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 4749956
E-Mail: buergerbus4@alzey-land.de

Fahrtage:
Mi. + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr

Bürgerbus 2 der VG Alzey-Land
Ortsgemeinden:
Albig, Bermersheim v. d. H., Bornheim,
Flonheim und Lonsheim

Anmeldung:
Di. + Do., 15 - 17 Uhr
Tel. 06731 9470930
E-Mail: buergerbus2@alzey-land.de

Fahrtage:
Mi. + Fr.,  8 - 12 Uhr + 14 - 17 Uhr
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www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 04.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Rohbau-
arbeiten

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang:  ca. 210,00 m³ Erdaushub
    ca. 235,00 m³ Glasschaumschotter
     ca. 300,00 lfm Kanal mit Graben-

aushub 
     ca. 410,00 m² Stbl.-Bodenplatte, 

30 cm 
     ca. 580,00 m² Stbl.-Decken mit 

Schalung 20/30/35 cm 
     ca. 16,00 m³  Stbl.-Wände mit 

Schalung 16/25 
            Stbl.-Treppe mit Po-

dest, 23 Stg/150 cm
    ca. 60,00 t Baustahl 
     ca. 315,00 m² Porenbetonmauer-

werk (elliptische Grundform)
     ca. 325,00 m² Innenmauerwerk 

KS 11,5/17,5/24 
Ausführungszeit: 21.07.2025 bis 13.02.2026
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E81411559  
heruntergeladen werden.
Die Angebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!
Submission: Donnerstag, 08.05.2025, 9.15 Uhr  
Ablauf der 
Angebotsfrist: Donnerstag, 08.05.2025, 9.15 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 04.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Dachde-
ckerarbeiten

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang:  -  ca. 340,00 m² Dampfsperre auf 

Bopla
    -  ca. 80,00 lfm Attikaausbildung, 

elliptisch
    -  ca. 5,00 Stk Haupt-/Notentwäs-

serungsstränge 
    - ca. 3,00 Stk Flachdachfenster
    -  ca. 320,00 Flachdachdämmung/

Eindichtung 
    - ca. 160,00 m² Gründachkasetten
    -  ca. 25,00 m² Loggiaabdichtung / 

Schaumglasdämmung 
Ausführungszeit: Altbau 15.09.2025 bis 19.09.2025
    Neubau 26.01.2026 bis 13.03.2026
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E66235435 
heruntergeladen werden.
Die Angebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!
Submission: Donnerstag, 08.05.2025, 9.30 Uhr
Ablauf der 
Angebotsfrist: Donnerstag, 08.05.2025, 9.30 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Bekanntmachung der Ortsgemeinde Gau-Odernheim

Bebauungsplan „Bahnhof – 9. Änderung“ 
der Ortsgemeinde Gau-Odernheim;
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren i. V. m.  
§ 13 BauGB 

hier: Erweiterung des Geltungsbereiches nach § 2 Abs. 1 BauGB und Durchführung des Offenlage-
verfahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB

Az.: 610-13-19-9/16-Br

Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394), wird Folgendes bekannt gemacht::
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gau-Odernheim hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 beschlos-
sen, den Bebauungsplan „Bahnhof – 9. Änderung“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufzustellen. Hierzu hat der Gemeinderat weiterhin den 
Beschluss gefasst, dass auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 
1 und § 4 Abs. 1 verzichtet werden soll und dass nach § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB (§ 13 a Abs. 3 Nr. 1 BauGB sinngemäß), von dem Umweltbericht nach § 2 a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar sind, sowie einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird. 
In der gleichen Sitzung wurde der Entwurf mit der Erweiterung des Geltungsbereiches nach § 2 Abs. 1 
BauGB um einen Teilbereich der Parzelle Flur 30 Nr. 9/2 durch Beschluss gebilligt. 

Darstellung des neuen Geltungsbereichs des künftigen Bebauungsplans „Bahnhof – 9. Änderung“ 
der Ortsgemeinde Gau-Odernheim – nicht maßstabsgerecht.

Von der Aufstellung des Bebauungsplans ist das Grundstück Flur 30 Nr. 8 und 9/2 (Bahnstraße teil-
weise) betroffen. 

Ziel der Planung:
Im Geltungsbereich der geplanten 9. Änderung des Bebauungsplans „Bahnhof“ ist eine Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Friedhof“ sowie ein öffentlicher Parkplatz festgesetzt.
Die Ortsgemeinde Gau-Odernheim möchte in der Grünfläche eine Lagerhalle für Maschinen, Geräte 
und Materialien für die Unterhaltung des Friedhofs errichten. Mit der 9. Änderung des Bebauungsplans 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung der Lagerhalle geschaffen werden. 
Deshalb ist die Ausweisung einer überbaubaren Fläche mit den Maßen 6,5 m x 11 m ein Planungsziel.
Die vorgenannten Nutzungen werden gemäß der tatsächlichen Gegebenheit entsprechend dargestellt 
und die überarbeiteten Maßangaben in die Planzeichnung übernommen. 
Wesentliche Auswirkung der Planung:
Ausweisung einer Baugrenze für die Errichtung eines kommunalen Lagergebäudes in der Größe von 
71,5 m² mit kleinflächiger Versiegelung. 
Informationen zur Offenlage:
Diese Bekanntmachung, der Entwurf mit Planzeichnung, Text und Begründung werden in der Zeit vom 

22. April bis zum 23. Mai 2025 (einschließlich)
im Internet auf der Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land/Bürgerservice/Bauleitplanung  
veröffentlicht. Sie können unter der URL https://www.alzey-land.de/vg/buergerservice/bauleitplanung/
offenlage.php abgerufen und darüber hinaus oder im Geoportal Rheinland-Pfalz (www.geoportal.rlp.
de) eingesehen werden. 
Im vorgenannten Auslegungszeitraum können diese Unterlagen zudem bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Alzey-Land, Weinrufstr. 38, 55232 Alzey, Zimmer 211, Telefon: 06731 409-0 oder Durch-
wahl 211, Fax 06731 409-6211, während der Dienststunden:
Montag u. Dienstag:  8 – 12 Uhr u. 14 – 16 Uhr
Mittwoch u. Freitag: 8 – 12 Uhr
Donnerstag:    8 – 12 Uhr u. 14 – 18 Uhr 
in Papierform öffentlich eingesehen werden. 

Fortsetzung auf folgender Seite
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Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 04.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Holzbau-
arbeiten

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang:  ca. 5,00 m³ Bauholz KVH
    ca. 350,00 lfm Abbund
    ca. 56,00 m² Thermoholzschalung 
     ca. 150,00 m² OSB Schalung 

Dach/Wand
     ca. 75,00 m² Dachabdichtung 

2-lagig 
Ausführungszeit: 26.01.2026 bis 30.01.2026
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E58774824 
heruntergeladen werden.
Die Angebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!
Submission: Donnerstag, 08.05.2025, 9.45 Uhr
Ablauf der 
Angebotsfrist: Donnerstag, 08.05.2025, 9.45 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 04.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Geother-
mie

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang:  -  7 Stück senkrechte Bohrungen à  

130 m Tiefe
    -  7 Stück Doppel-U-Sonden in 

Bohrungen
    - 360 m Soleleitung
    - 1 Stück Verteilerschacht

Ausführungszeit: KW 34/2025 bis KW 37/2025
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E91188124 
heruntergeladen werden.
Die Angebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!

Submission: Dienstag, 13.05.2025, 8.30 Uhr
Ablauf der 
Angebotsfrist: Dienstag, 13.05.2025, 8.30 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 07.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Heizungs-
installation

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang: -  2 Stück reversible Sole/Wasser-

Wärmepumpen in Kaskaden-
ausführung

    -  ca 1950 m Fußbodenheizungs-
leitungen

    -  ca 780 m Rohrleitung aus Kupfer 
einschließlich Dämmung

    - 3 Stück Heizkörper
    -  Anschlussvorbereitungen für 

Heiz- und Kühldecke herstellen 
    -  7 Stück senkrechte Bohrungen à 

130 m Tiefe
    -  7 Stück Doppel-U-Sonden in 

Bohrungen
    - 360 m Soleleitung
    - 1 Stück Verteilerschach
Ausführungszeit: KW 40/2025 bis KW 51/2025
    KW 14/2026 bis KW 30/2026
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E78223188 
heruntergeladen werden.
Die Angebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!
Submission: Dienstag, 13.05.2025, 8.45 Uhr

Ablauf der 
Angebotsfrist: Dienstag, 13.05.2025, 8.45 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 07.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Sanitärins-
tallation

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang: -  Installation von Waschti-

schen,Tiefspülklosetts, Dusch-
einrichtungen, Urinal- und 
Ausgussbecken mit systemge-
bundenen Tragelementen ein-
schließlich Hygienegeräte und 
Zubehör

    -  Installation von ca. 150 m 
Schmutzwasserleitung

    -  Installation von ca. 310 m Trink-
wasserleitung aus Metallver-
bundrohr

    - 1 Stück Enthärtungsanlage 
    -  1 Stück Hausanschluss mit Fil-

teranlage
Ausführungszeit: KW 40/2025 bis KW 51/2025
    KW 14/2026 bis KW 27/2026
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E75478351 
heruntergeladen werden.
Die Angebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!
Submission: Dienstag, 13.05.2025, 9.00 Uhr
Ablauf der 
Angebotsfrist: Dienstag, 13.05.2025, 9.00 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 07.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Raumluft-
technische Anlagen

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Leistungsumfang:  -  1 Stück Raumlufttechnische An-

lage mit WRG für Neubau, Luft-
menge ca. 1920 m3/h

    -  1 Stück Raumlufttechnische An-
lage mit WRG für Altbau, Luft-
menge ca. 3350 m3/h

    -  1 Stück dezentrale Raumluft-
technische Anlage mit WRG für 
Altbau, Luftmenge ca. 500 m3/h

    -  Installation von 240 m2 Luftkanal 
einschließlich Formstücken

    -  Installation von ca. 215 m Luft-
leitung als Rundrohr

    -  Einbau von Rohrschalldämpfern 
und Volumenstromreglern

    -  Einbau und Vermörteln von 
Brandschutzklappen

    -  1 Stück Aufzugsschachtentlüf-
tung

    - 1 Stück Küchenablauf

Fortsetzung

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei der oben genannten Stelle 
vorgebracht werden. Stellungnahmen sollen elektronisch an die nachfolgende E-Mail-Adresse über-
mittelt werden: baro.axel@alzey-alzey-land.de; bei Bedarf können sie auch schriftlich abgegeben bzw. 
übersendet oder zur Niederschrift bei der oben genannten Auslegungsstelle vorgetragen werden. Die 
fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen sind von der Verbandsgemeinde zu prüfen; nach Abwä-
gung durch den Gemeinderat wird das Ergebnis schriftlich mitgeteilt.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben.

Im Zeitraum der Offenlage nach § Abs. 2 BauGB erfolgt schriftlich die förmliche Beteiligung der Behör-
den und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden, außerdem 
eine schriftliche Information an die anerkannten Naturschutzvereine und -verbände. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 Buch-
stabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesda-
tenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten zur Erhebung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Öffentlichkeits-
beteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), welches mit ausliegt bzw. auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Alzey-Land unter Bürgerservice/Bauleitplanung/Offenlage einsehbar ist.

Gau-Odernheim, 01.04.2025
gez. 
Heiner Illing
Ortsbürgermeister
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Ausführungszeit: KW 40/2025 bis KW 51/2015
    KW 14/2016 bis KW 30/2016
Die Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei 
über die Vergabeplattform „ELVIS“ der Firma Sub-
report unter https://www.subreport.de/E88764434 
heruntergeladen werden.
Die Angebote können ausschließlich über Subre-
port in elektronischer Form abgegeben werden. Eine 
schriftliche Zusendung ist nicht möglich!
Submission: Dienstag, 13.05.2025, 9.15 Uhr
Ablauf der 
Angebotsfrist: Dienstag, 13.05.2025, 9.15 Uhr
Ablauf der 
Zuschlags- und 
Bindefrist: 31.07.2025
Nachprüfstelle:  Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Landwirtschaft u. Weinbau,  
Vergabekammer, Stiftsstraße 9, 
55116 Mainz

Der vollständige Bekanntmachungstext kann auf der 
Homepage der Verbandsgemeinde Alzey-Land unter 
www.alzey-land.de in der Rubrik „Das Rathaus“ – 
„Öffentliche Ausschreibungen“ eingesehen werden.
Alzey, 07.04.2025
Steffen Unger
Bürgermeister

Allgemeinverfügung  
für Jagdausübungsberechtigte und 

Personen mit Jagderlaubnis zur 
Abwendung ernster landwirtschaft-
licher Schäden durch Saatkrähen-

Vergrämungsabschuss in besonders 
betroffenen Bereichen der SGD Süd 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Obe-
re Naturschutzbehörde, erlässt folgende 

Allgemeinverfügung:
I.

1.  Räumlicher Geltungsbereich
  Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung 

umfasst die landwirtschaftlichen Flächen in den 
Verbandsgemeindegebieten von Alzey-Land, 
Gau-Algesheim, Monsheim, Nieder-Olm, Rhein-
Selz, Wonnegau, Wörrstadt sowie den Stadtge-
bieten von Alzey, Ingelheim, Mainz und Worms. 

2.  Geltungszeiten
  Die unter Nr. 3 genannte Ausnahme ist für  

Zuckerrüben ab dem 15. April bis einschließ-
lich 10. Juni und für Kirschen ab dem 25. Mai 
bis einschließlich 31. Juli des Jahres 2025 
gültig. 

3.   Ausnahme vom artenschutzrechtlichen Tö-
tungsverbot 

  Personen, die innerhalb des unter Nr. 1 ge-
nannten räumlichen Geltungsbereichs jagdaus-
übungsberechtigt sind oder über eine Jagderlaub-
nis verfügen, erhalten für die Vogelart Saatkrähe 
(Corvus frugilegus) die Ausnahmegenehmigung 
vom Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zum 
Zwecke der Saatkrähen-Vergrämung durch Ver-
grämungsabschuss. Die Genehmigung schließt 
die Verluste eines vom erlegten Vogel ggf. zu 
versorgenden Geleges mit ein.

4.  Sofortige Vollziehung
  Die sofortige Vollziehung der unter Nr. 3 genann-

ten artenschutzrechtlichen Ausnahme sowie der 
untenstehenden Nebenbestimmungen a) bis h) 
wird angeordnet. 

5.  Wirksamwerden 
  Diese Allgemeinverfügung wird am Tag nach ih-

rer Bekanntgabe wirksam. Sie gilt bis auf Wider-
ruf. 

Die unter Nr. 3 genannte Ausnahme ergeht – er-
gänzend zu den unter Nr. 1 und Nr. 2 genannten 
räumlichen und zeitlichen Beschränkungen – unter 
folgenden 

II.
Nebenbestimmungen: 

a)  Die Tötung einer Saatkrähe durch Vergrämungs-
abschuss darf nur erfolgen, wenn sich ein Saat-
krähen-Schwarm von mind. 20 Vögeln auf oder 
über der betroffenen landwirtschaftlichen Fläche 
aufhält. 

b)  Die Allgemeinverfügung gilt nicht im Bereich von 
Naturschutzgebieten (NSG), mit Ausnahme der 
NSGs „Höllenberg“, „Hangflächen südöstlich Hei-
desheim“, „Hangflächen um den Heidesheimer 

Weg“ und „Am Rothen Sand“ im Kreis Mainz-Bin-
gen.

c)  Bei der gleichzeitigen Anwesenheit von nichtbrü-
tenden Rabenkrähen (Corvus corone) sind die-
se prioritär zu entnehmen, wenn dadurch eine 
abschreckende Wirkung auf einen anwesenden 
Saatkrähenschwarm erzielt werden kann. 

d)  Die Tötung einer Saatkrähe durch Vergrämungs-
abschuss darf nur erfolgen, soweit auf der betrof-
fenen landwirtschaftlichen Fläche 

 -  die Aussaat von Zuckerrüben bereits stattgefun-
den hat und die Mehrzahl der Keimlinge eine 
Wuchshöhe von 20 cm noch nicht erreicht hat, 
oder

 -  das Saatgut von Zuckerrüben von den Saatkrä-
hen gefressen wird, bzw.

 -  die Früchte von Sonderkulturen (Kirschen) von 
den Saatkrähen gefressen werden. 

e)  Die Anzahl der geschossenen Vögel ist auf ein 
Minimum zu begrenzen. Es darf pro Schlag die 
Anzahl von maximal zwei Tieren nicht über-
schritten werden.

f)  Zu Brutkolonien der Saatkrähe ist bei der Schuss-
abgabe ein Mindestabstand von 500 m einzuhal-
ten. Außerdem dürfen keine Vögel in einer Ent-
fernung von weniger als 500 m von der Kolonie 
erlegt werden. 

g)  Soweit ein Vergrämungsabschuss, der keine 
Saatkrähe getroffen hat, bereits den angestreb-
ten Vergrämungseffekt erzielt, darf auf der betref-
fenden Fläche bis zu einer Rückkehr des Saat-
krähen-Schwarms kein weiterer Vergrämungsab-
schuss durchgeführt werden.

h)  Der Einsatz des Vergrämungsabschusses ist der 
SGD Süd spätestens einen Tag vor der Durch-
führung unter Angabe des Jagdausübungsbe-
rechtigten, der Kultur, der Gemarkung und zu 
vergrämende Schläge mit Flurstücksnummer, 
sowie den zuvor erfolglos durchgeführten Ver-
grämungsmaßnahmen anzuzeigen. Hierzu ist 
unter https://sgdsued.rlp.de/service/download 
bereich/raumordnung-naturschutz-bauwesen ein 
Meldebogen herunterzuladen und ausgefüllt an 
arten-schutz@sgdsued.rlp.de zu versenden.

i)  Die Anzahl der getöteten Saatkrähen sowie ggf. 
Rabenkrähen durch Vergrämungsabschuss sind 
der SGD Süd, Obere Naturschutzbehörde, am je-
weiligen Monatsende in Textform unter Anga-
be des Jagdausübungsberechtigten, der Kultur, 
der Gemarkung und zu vergrämende Schläge mit 
Flurstücksnummer, Datum und Uhrzeit des Ver-
grämungsabschusses zu melden. Die Meldung 
ist per E-Mail an artenschutz@sgdsued.rlp.de zu 
übermitteln. 

Hinweise: 
-  Diese Allgemeinverfügung richtet sich nicht an 

jedermann, sondern ausschließlich an Jagdaus-
übungsberechtigte und berechtigte Personen mit 
Jagderlaubnis in den genannten Bereichen. 

-  Diese Allgemeinverfügung betrifft ausschließlich 
die Vogelart Saatkrähe (Corvus frugilegus). 

  Diese Allgemeinverfügung bezieht sich aus-
schließlich auf die einschlägigen Bestimmungen 
des Naturschutzrechts. Eventuell erforderliche 
Genehmigungen z. B. nach dem Bundesjagdge-
setz, dem Tierschutzgesetz oder dem Waffenge-
setz bleiben hiervon unberührt. 

-  Ob ein bestimmtes Grundstück innerhalb eines 
Naturschutzgebiets (NSG) liegt, kann beim  
Daten- und Kartendienst LANIS unter https:// 
geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_ 
naturschutz/index.php eingesehen werden.

-  Diese Allgemeinverfügung einschließlich recht-
licher Begründung kann während der Öffnungs-
zeiten der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Süd, Friedrich-Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt 
an der Weinstraße, bei der Oberen Naturschutz-
behörde SGD Süd eingesehen werden. Außer-
dem wird die Allgemeinverfügung auf der Inter-
netseite der SGD Süd (www.sgdsued.rlp.de) ver-
öffentlicht. 

III.
Begründung: 

Sachverhalt
Durch Saatkrähen wurden im Zuständigkeitsbereich 
der SGD Süd in den vergangenen Jahren immer wie-
der ernste landwirtschaftliche Schäden verursacht. 
Die Saatkrähen-Vogelschwärme fraßen die frisch 
ausgebrachte Saat oder zogen gerade aufgegan-
gene Keimlinge aus dem Boden. Weiterhin wurden 

Schäden an Sonderkulturen wie Kirschen verursacht, 
indem die Vögel die Früchte fraßen. Der Schwer-
punkt der Schäden konzentriert sich auf die Landkrei-
se Mainz-Bingen und Alzey-Worms sowie die Städte 
Mainz und Worms. Mit 2.582 ha Obstfläche, die von 
925 Betrieben bewirtschaftet werden, befindet sich 
in Rheinhessen das größte zusammenhängende 
Obstanbaugebiet in Rheinland-Pfalz. In besonderem 
Maße sind Süßkirschen, welche etwa 13 % der an-
gebauten Obstarten ausmachen, in den Verbandsge-
meinden Gau-Algesheim und Nieder-Olm sowie den 
Städten Mainz und Ingelheim am Rhein betroffen. 
Die Schäden in den Verbandsgemeinden Nieder-
Olm, Rhein-Selz, Alzey-Land, Wonnegau, Wörrstadt, 
Monsheim und der Stadt Alzey hängen hauptsächlich 
mit dem Zuckerrübenanbau zusammen. Auf 16.100 
ha wurde im Jahre 2020 vor allem in Rheinhessen 
und der Pfalz ein Ertrag von 1,4 Mio. Tonnen Zucker-
rüben erzielt. Der Zuckerrübenanbau umfasst etwa 
4,2 % der Ackerflächen in Rheinland-Pfalz und ist 
aufgrund des relativ hohen Einkommensbeitrags be-
deutend für die hier ansässigen Bauern.
Sobald auf einem Feld ernste landwirtschaftliche 
Schäden drohten oder eingetreten waren, hatten die 
betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bereits in 
der Vergangenheit die Möglichkeit, einen Einzel-An-
trag auf artenschutzrechtliche Ausnahme zum Ver-
grämungsabschuss von Saatkrähen durch eine jagd-
ausübungsberechtigte Person zu stellen. Hierdurch 
konnten einige Schäden erfolgreich abgewendet 
werden. Da die Prüfung aller Einzel-Anträge zu den 
jeweils betroffenen Flurstücken nicht unerheblichen 
Bearbeitungsaufwand in der Naturschutzverwaltung 
verursachte und einige Zeit in Anspruch genommen 
hat, konnten die Jagdausübungsberechtigten in ei-
nigen Fällen erst tätig werden, als ein Großteil des 
Schadens bereits eingetreten war.  
Diese Allgemeinverfügung soll insbesondere dem 
Umstand gerecht werden, dass der exakte Ort von 
drohenden Saatkrähenschäden weder von den land-
wirtschaftlichen Betrieben noch von den Behörden 
flurstückscharf vorausgesehen werden kann. Durch 
die Allgemeinverfügung sollen zum einen rein prä-

anderen soll diese Allgemeinverfügung in dringenden 
Fällen ein schnelles Handeln zur Abwendung von 
ernsten landwirtschaftlichen Schäden ermöglichen. 
Die vom Land anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen haben am 06.03.2025 einen Entwurf dieser All-
gemeinverfügung mit der Gelegenheit zur Stellung-
nahme erhalten. Bis zum 30.03.2025 sind sieben 
Stellungnahmen eingegangen. 

IV.
Rechtliche Würdigung

1. Schutzstatus Saatkrähe
Die Saatkrähe (Corvus frugilegus) ist in Anhang II 
Teil B der Richtlinie 2009/147/EG des europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten ge-
führt, gehört damit zu den europäischen Vogelarten 
und ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 b) bb) i. V. m. § 7 Abs. 2  
Nr. 12 BNatSchG besonders geschützt. Für diese Art 
gelten somit die Vorschriften des besonderen Arten-
schutzes. Spezielle Regelungen im Jagdrecht be-
stehen für diese Art nicht. 
2. Artenschutzrechtliches Tötungsverbot
Nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, 
wildlebenden Tieren der besonders geschützten Ar-
ten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu tö-
ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tö-
tungsverbot). 
3. Artenschutzrechtliche Ausnahme (Rechtsgrund-
lage)
Rechtsgrundlage für die artenschutzrechtliche Aus-
nahme ist § 45 Abs. 7 Nr.1 BNatSchG. 
Demnach können die für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörden von den Verbo-
ten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zur 
Abwendung ernster land-, forst-, fischerei- oder was-
serwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaft-
licher Schäden zulassen. Eine Ausnahme darf nur 
zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen 
nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand 
der Populationen einer Art nicht verschlechtert (vgl.  
§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG). 
3.1. Zuständige Behörde
Die sachliche Zuständigkeit zum Vollzug des Natur-
schutzrechts liegt gemäß § 3 Abs. 1 BNatSchG bei 
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der nach Landesrecht für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde. Nach § 2 Abs. 8 
der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem 
Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge (NatSchZuVO) Rheinland-Pfalz vom 1. Juli 2022 
(GVBl. S. 373) ist die Obere Naturschutzbehörde zu-
ständig für die Anordnung von Allgemeinverfügungen 
nach § 44 Abs. 4 Satz 3 und 4 BNatSchG sowie Maß-
nahmen aufgrund einer Landesverordnung nach § 54 
Abs. 10 Satz 1 BNatSchG. Gemäß § 10 NatSchZuVO 
obliegt der Oberen Naturschutzbehörde die Zustän-
digkeit für die Aufgaben des Artenschutzrechts nach 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG für besonders geschützte Ar-
ten, zu denen die Saatkrähe zählt. 
3.2. Einzelfall
Diese Entscheidung bezieht sich auf einen räumlich 
eng und konkret abgegrenzten Bereich, in dem auf-
grund des dortigen Auftretens der Saatkrähen von 
einer besonderen Schadeneintrittswahrscheinlichkeit 
auszugehen ist. Es handelt sich somit um einen Ein-
zelfall im Sinne von § 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG. Die 
Ausnahme in Form einer Allgemeinverfügung ist in 
Abgrenzung zur Zulassung einer Ausnahme allge-
mein durch Rechtsverordnung (vgl. § 45 Abs. 7 S. 4 
BNatSchG) in diesem Fall statthaft. 
3.3. Ernste landwirtschaftliche Schäden
Die Obstbauberatung des Dienstleistungszentrums 
ländlicher Raum (DLR) DLR Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück berichtet von vermehrten Meldungen über 
gravierende Schäden in Erwerbsobstanlagen, die 
durch Rabenvögel verursacht werden. Als Verursa-
cher werden besonders Schwärme von Saatkrähen 
beobachtet. Teilweise sind auch Jungvogelschwär-
me der Rabenkrähe beteiligt. 
Zu den gravierendsten Schäden zählen Ernteverlus-
te, die durch direkte Beschädigungen in Form von 
Komplettfraß bei Steinobst (z. B. Kirschen) und Pick-
schäden an den Früchten entstehen. Verkotung und 
Saftaustritt führen zu indirekten Schäden, da derart 
verschmutzte Früchte nicht lebensmitteltauglich sind. 
Zusätzlich erfahren verschmutzte Früchte eine er-
höhte Disposition gegenüber Fruchtfäulepilzen und 
locken Wespen an. Die Ernte- und Sortierarbeiten 
werden dadurch erschwert und aufwändiger. 
Die zu beobachtende erhöhte Individuenzahl der Krä-
henschwärme und die zunehmende Ansiedlung neu-
er Saatkrähenkolonien in der Region führen immer 
häufiger zu unzumutbarem wirtschaftlichen Scha-
den auf den Flächen betroffener Obstbetriebe. Die 
Konzentration der Saatkrähenschäden auf die Be-
reiche im Umland von Mainz bzw. südlicher Wonne-
gau dehnt sich inzwischen weiter in die Region aus. 
Aufgrund der Meldungen der Obstbaupraxis, den 
Beobachtungen der letzten Jahre und betrieblicher 
Einzelgutachten sind aus Sicht der Obstbauberatung 
ohne wirksame Gegenmaßnahmen enorme wirt-
schaftliche Schäden im Obstbau zu erwarten. In der 
Region Rheinhessen werden auf über 2.000 ha Obst 
angebaut. Allein über die Ernteverluste waren 2024 
in einzelnen Obstbetrieben über 100.000 € Schaden 
entstanden. Für die gesamte Obstregion kann von 
einer Schadenssumme weit über 1 Million € für 2024 
ausgegangen werden. Die Anzahl betroffener Betrie-
be steigt. Ohne wirksame Gegenmaßnahmen drohen 
den Obstbetrieben der Region wiederkehrende, zu-
nehmende wirtschaftliche Schäden, die das Ausmaß 
der Existenzgefährdung erreichen. Einzelne Betrie-
be haben bereits mit vorzeitigen Baumrodungen re-
agiert. Eine Entschärfung der Situation ist offensicht-
lich nur über eine Erleichterung von Vergrämungsab-
schüssen zu erwarten.
Die Koordination Pflanzenschutz des DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück ist zudem zu der Einschätzung 
gelangt, dass durch Saatkrähen im Ackerbau und 
hier insbesondere bei den Zuckerrüben ernste land-
wirtschaftliche Schäden in der Region Rheinhessen 
(Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms) dro-
hen. Die Einschätzung basiert auf den Erkenntnissen 
und Erfahrungen der Vorjahre und den Erhebungen 
im Meldeportal Vogelschäden. In Rheinhessen wer-
den jährlich mehrere tausend Hektar mit Zuckerrü-
ben bestellt, der Anbau ist aus ökonomischer Sicht 
in Rheinhessen eine wichtige Ackerkultur und Teil 
der Existenzgrundlage vieler landwirtschaftlicher Be-
triebe. Seitdem insektizide Saatgut-Beizmittel weg-
gefallen sind, ist eine deutliche Zunahme des Her-
ausreißens der Zuckerrüben-Keimlinge – insbeson-
dere durch Saatkrähen – zu beobachten. Alternative 
Beizmittel wie Korit 420 FS (Wirkstoff Ziram) haben 
nur eine geringe Vergrämungswirkung auf die Vögel. 

In amtlichen Versuchen des LfL in Bayern wurden 
Wirkungsgrade von nur bis zu 20 % erzielt, die nicht 
ausreichend sind. Andere biologische Vergrämungs-
mittel, etwa auf Basis von Chili-Pulver oder Hopfen-
extrakten, konnten in Versuchen keine sichere Wir-
kung erzielen. Auch vorbeugende pflanzenbauliche 
Maßnahmen werden zur Vermeidung von Schäden 
eingesetzt, diese Verfahren sind aber ebenfalls nicht 
ausreichend wirksam. Ein zusätzlicher Warndienst 
wurde ebenfalls eingerichtet, um Landwirte frühzeitig 
auf drohende Schäden aufmerksam zu machen, was 
die Bedeutung dieser Problematik unterstreicht. 
In den von der Allgemeinverfügung betroffenen Ge-
bieten traten regelmäßig größere Saatkrähenschwär-
me auf, die erhebliche Fraßschäden verursachten. 
Die Beeinträchtigungen können von erheblichem 
Ausmaß sein und im schlimmsten Fall zu einem 
Totalausfall der Kulturen führen und somit zu einer 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Grundlage der 
betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe. Durch den 
Minderertrag (Vegetationszeitverlust) sowie den zu-
sätzlichen Aufwand für Neubestellung und Bodenbe-
arbeitung können Fraßschäden von etwa 200 – 800 € 
je Hektar Zuckerrüben entstehen, was für einzelne 
Betriebe mehrere Tausend Euro ausmachen kann. 
Regional und kulturabhängig drohen somit für einzel-
ne landwirtschaftliche Betriebe ernste Schäden, die 
in ihrem Ausmaß auch einen gesamtwirtschaftlichen 
Schaden für die betroffenen Regionen darstellen 
können.
3.4. Alternativen
Neben dem Beizen des Saatguts haben die landwirt-
schaftlichen Betriebe in der Vergangenheit bereits 
verschiedene Alternativen wie Vogelscheuchen bis 
hin zu Knall-Apparaten getestet. Diese wiesen keine 
oder eine nur unzureichend geringe Wirksamkeit auf. 
Knall-Apparate, die regelmäßig laute Geräusche ver-
ursachen, können sich außerdem negativ auf lärm-
empfindlichere Vogelarten insbesondere während 
der Brutzeit auswirken. Im Obstbau erwiesen sich 
Knall-Apparate, aufgrund von Gewöhnungseffekten, 
als kaum noch wirksam. Hinzu kommt, dass diese 
Methode im Bereich des Vogelschutzgebiets DE-
6014-401 „Dünen- und Sandgebiet Mainz-Ingelheim“ 
immissionsschutzrechtlich als nicht statthaft angese-
hen wird. Andere bekannte Alternativen wie optische 
Vergrämung mit Drachen oder Flatterbändern sind 
ebenfalls wirkungslos. Die ständige Anwesenheit von 
Personen, die die Saatkrähen aktiv vertreiben, ist 
nicht zumutbar.
Selbst Einnetzungen, die bislang als sicherste Ab-
wehrmaßnahme im Obstbau galten, werden von Krä-
hen immer wieder überwunden. Teilweise finden sie 
Öffnungen, die sich an den Netzverbindungen vor al-
lem nach Windereignissen bilden, oder sie zerstören 
mit dem Schnabel punktuell das Schutznetz, um in 
die Einnetzung eindringen zu können. Dort wo Ver-
grämungsabschüsse in 2024 erwirkt und umgesetzt 
werden konnten, wurde zumindest eine temporäre 
Verbesserung erzielt. 
Die landwirtschaftliche Beratung des DLR Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück bestätigt, dass die bisher ge-
nannten Methoden unzureichend wirksam sind und 
wenn überhaupt, nur einen kleinen Erfolg beim Ver-
hindern von Fraßschäden durch Vögel haben. 
3.5. Erhaltungszustand
Die Saatkrähe gilt gemäß der aktuellen Roten Lis-
te für Rheinland-Pfalz als ungefährdet. Für den 
Bereich der SGD Süd liegen aus den Jahren 2018 
bis 2023 Saatkrähen-Zählungen vor ( -

e.V. 
(GNOR): Vogelmonitoring in Rheinland-Pfalz Heft 5,  
2024). Hieraus geht hervor, dass sich die Saatkrähen-
Population insbesondere in Rheinhessen auf hohem 
Niveau stabil bis tendenziell ansteigend entwickelt. 
Die Staatliche Vogelschutzwarte Rheinland-Pfalz 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Tötung einzelner 
Saatkrähen durch den Vergrämungsabschuss nicht 
zu einer Verschlechterung des aktuellen Erhaltungs-
zustandes der Saatkrähenpopulation im Gebiet der 
SGD Süd führen wird. Die Nebenbestimmungen a), 
c), e), f) und g) stellen sicher, dass eine Verschlech-
terung des Erhaltungszustands der lokalen Popula-
tionen verhindert wird. 
Durch die Festlegung einer Mindestgröße für den 
Saatkrähen-Schwarm wird sichergestellt, dass eine 
Tötung nur in großen lokalen Populationen erfolgt, 
in denen der Verlust eines einzelnen Individuums 
keine gefährdenden Auswirkungen auf die Gesamt-
popula-tion hat. Die Tötung von Einzeltieren findet 

jedoch in einem Zeitraum statt, in dem die Tiere be-
reits einer Bruttätigkeit nachgehen und ggf. bereits 
Nestlinge aufziehen. Daher wurde die Anzahl der zu 
entnehmenden Tiere auf ein Minimum begrenzt, so 
dass weitere Beeinträchtigungen der lokalen Popula-
tionen nicht zu erwarten sind. Zudem sind bei gleich-
zeitiger Anwesenheit nichtbrütender Rabenkrähen 
(Junggesellenschwärme) vorzugsweise diese für 
den gewünschten Vergrämungseffekt zu entnehmen, 
da sich nicht geschlechtsreife Jungvögel, aber auch 
Individuen aller Altersklassen der Rabenkrähe, in 
Nichtbrüter-Schwärmen zusammenfinden. Dies stellt 
sicher, dass die entnommenen Individuen nicht in 
Brutaktivitäten involviert sind, wodurch eine Entnah-
me von Tieren mit Gelegen oder Jungvögeln verhin-
dert werden soll und rückwirkend auch das Gelege 
der Saatkrähe geschützt wird. 
Durch die Beschränkung auf einen erfolgreichen 
Vergrämungsabschuss pro Fläche bis zur erneuten 
Rückkehr des Schwarms auf diese Fläche wird eine 
Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustands 
vermieden.
Durch die Befristung der Geltungszeit vom 15. April 
bis 10. Juni bzw. 25. Mai bis 31. Juli 2025 ist sicher-
gestellt, dass der Einfluss dieser Allgemeinverfügung 
auf den Erhaltungszustand zeitlich begrenzt ist. Wei-
terhin wird eine zeitnahe Neubeurteilungsmöglichkeit 
des Erhaltungszustands im Vorfeld etwaiger Folge-
entscheidungen sichergestellt. 
3.6. Beachtung europarechtlicher Vorgaben
Diese Allgemeinverfügung widerspricht nicht der 
europarechtlichen Vorgabe an die Mitgliedsstaaten, 
Methoden zu untersagen, mit denen Vögel in Mengen 
oder wahllos gefangen oder getötet werden oder die 
gebietsweise das Verschwinden einer Vogelart nach 
sich ziehen können (vgl. Art. 8 Richtlinie 2009/147/
EG). Beim gezielten Vergrämungsabschuss durch 
Jagdausübungsberechtigte und berechtigte Perso-
nen mit Jagderlaubnis handelt es sich um eine se-
lektive Methode der Tötung. Es dürfen ausschließlich 
Saatkrähen auf Zuckerrübenäckern bzw. Kirschen-
plantagen im begrenzten Umfang und in Zeiträumen, 
in denen sie ernste landwirtschaftliche Schäden ver-
ursachen, zur Vergrämung von Schwärmen erlegt 
werden. Zudem sind die Entnahmen anzuzeigen. Es 
ist ausgeschlossen, dass Vögel wahllos oder in über-
mäßigen Mengen getötet werden.  
Gegenüber der EU-Kommission bestehen außerdem 
Berichtspflichten, wonach die Genehmigungsbehörde 
mitzuteilen hat, wie viele Exemplare aufgrund der ar-
tenschutzrechtlichen Ausnahme getötet wurden. Um 
der Berichtspflicht nachkommen zu können, ist die 
Meldung von getöteten Saatkrähen gemäß Nebenbe-
stimmung h) erforderlich. Diese Rückmeldungen sind 
außerdem für die Naturschutzverwaltung hilfreich, 
um die Auswirkungen des Vergrämungsabschusses 
auf die Saatkrähenbestände naturschutzfachlich be-
obachten zu können (Monitoring der Abschusszah-
len) und den Bedarf an artenschutzrechtlichen Aus-
nahmen für künftige Jahre abschätzen zu können. 
3.7. Natura 2000 (Vorprüfung)
Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung befin-
den sich Teile der FFH-Gebiete „Kalkflugsandgebiet 
Mainz-Ingelheim“, „Rheinniederung Mainz-Bingen“, 
„Ober-Olmer Wald“, „Laubenheimer-Bodenheimer 
Ried“ und „Rheinniederung zwischen Gimbsheim 
und Oppenheim“. Diese Allgemeinverfügung ist nicht 
geeignet, diese FFH-Gebiete in ihren für ihre jewei-
ligen Erhaltungsziele und Schutzzwecke maßgebli-
chen Bestandteilen erheblich zu beeinträchtigen.
Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung befin-
den sich Teile der Vogelschutzgebiete „Dünen- und 
Sandgebiet Mainz-Ingelheim“, „Rheinaue Bingen-In-
gelheim“, „Ober-Hilbersheimer Plateau“, „Selztal zwi-
schen Hahnheim und Ingelheim“, „Schilfgebiete zwi-
schen Gimbsheim und Oppenheim inklusive Fisch-
see“, „Höllenbrand“ und „Ackerplateau zwischen 
Ilbesheim und Flomborn“. Die Saatkrähe gehört nicht 
zu den Vogelarten, für die in diesen Vogelschutz-
gebieten spezifische Schutz- und Erhaltungsziele 
formuliert sind. Eine unbeabsichtigte indirekte er-
hebliche Beeinträchtigung anderer Vogelarten durch 
die akustischen Auswirkungen der Vergrämungsab-
schüsse ist aufgrund der – auch durch die Neben-
bestimmungen definierten – Projekteigenschaften 
ebenfalls ausgeschlossen. Störungen, die durch 
diese Allgemeinverfügung hervorgerufen werden 
können, treten örtlich nur punktuell und vereinzelt 
auf. Sie haben weiterhin einen äußerst kurzfristigen 
Charakter, sodass sie nicht geeignet sind, erhebliche 
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Auswirkungen auf die anderen Vogelarten hervorzu-
rufen. 
Eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 
2000-Gebieten ist aufgrund der Projekteigenschaften 
somit auszuschließen. 
3.8. Naturschutzgebiete (NSG)
Naturschutzgebiete sind wichtige Rückzugsorte für 
wildlebende Tierarten, wonach es gemäß den gelten-
den Verordnungen verboten ist, wildlebenden Tieren 
nachzustellen oder sie zu töten. Der Geltungsbereich 
dieser artenschutzrechtlichen Ausnahme nimmt vor 
diesem Hintergrund die Naturschutzgebiete aus. 
Allerdings erfordert die Lage der Naturschutzgebiete 
„Höllenberg“, „Hangflächen südöstlich Heidesheim“, 
„Hangflächen um den Heidesheimer Weg“ und „Am 
Rothen Sand“ eine gesonderte Vorgehensweise. Die 
dort ansässigen Obstbauern bewirtschaften einen 
großen Anteil der Flächen, wie zum Beispiel im Na-
turschutzgebiet „Höllenberg“, in dem auf 64 % der 
Gesamtfläche konventioneller Obstanbau betrieben 
wird. Des Weiteren beinhalten die Rechtsverordnun-
gen Schutzzwecke, die den Erhalt und die Entwick-
lung der charakteristischen obstbaulich genutzten 
Flächen und Streuobstwiesen festlegt. Streuobstwie-
sen stellen einen wertvollen Bestandteil einer arten-
reichen Kulturlandschaft dar und ihr Erhalt dient einer 
Vielzahl geschützter Tierarten.  
Da die Schutzmaßnahmen der letzten Jahre, wie z. B. 
das Einnetzen, nur unzureichend Abhilfe geschaf-
fen haben und Knall-Apparate aufgrund des Vogel-
schutzgebietes nicht eingesetzt werden konnten, 
dient die Ausnahme der aufgelisteten Naturschutz-
gebiete der Abwendung ernster landwirtschaftlicher 
Schäden der dort ansässigen Obstbauern.
3.9. Abwägung – Verhältnismäßigkeit
Die artenschutzrechtliche Ausnahme ist durch den 
erzielten Vergrämungseffekt geeignet, ernste land-
wirtschaftliche Schäden zu vermeiden bzw. das Aus-
maß der Schäden erheblich zu verringern. Sie ist er-
forderlich, da andere Vergrämungsmaßnahmen bis-
lang erfolglos blieben. Andere alternative Maßnah-
men zur Schadensvermeidung mit geringfügigeren 
Auswirkungen auf einzelne Saatkrähen-Individuen 
sind nicht ausreichend wirksam oder nicht zumutbar. 
Ohne eine Ausnahme ist mit einem Schadenseintritt 
erheblichen Ausmaßes zu rechnen. Vor dem Hinter-
grund stabiler bis tendenziell ansteigender Saatkrä-
hen-Populationen im Zuständigkeitsbereich der SGD 
Süd und dem ungefährdeten Erhaltungszustand im 
Land Rheinland-Pfalz kann mit hinreichender Sicher-
heit prognostiziert werden, dass diese artenschutz-
rechtliche Ausnahme vom Tötungsverbot nicht dazu 
führt, dass sich der Erhaltungszustand der Saatkrä-
hen-Populationen verschlechtern wird. Das Interesse 
an der Abwendung ernster landwirtschaftlicher Schä-
den überwiegt das Interesse an der Durchsetzung 
des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots. Es ist 
daher angemessen, die Ausnahme vom artenschutz-
rechtlichen Tötungsverbot hinsichtlich der Art Saat-
krähe zuzulassen. 
4. Mitwirkung der Naturschutzvereinigungen
Den vom Land anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen, die nach ihrer Satzung landesweit tätig sind, 
ist vor der Zulassung von Ausnahmen durch Allge-
meinverfügung nach § 45 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG 
die Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben (vgl. § 63 
Abs. 2 Nr. 4b) BNatSchG). Zu diesem Zweck ha-
ben die Naturschutzvereinigungen am 06.03.2025 
einen Entwurf dieser Allgemeinverfügung mit der Ge-
legenheit zur Stellungnahme erhalten. Die bis zum 
30.03.2025 eingegangenen Stellungnahmen sind bei 
dieser Entscheidung berücksichtigt. GNOR, NABU, 
Pollichia und der BUND haben in einer Sammelstel-
lungnahme Bedenken gegen die Allgemeinverfügung 
geäußert. Wegen der artenschutzrechtlich relevanten 
Einlassungen der genannten Naturschutzvereinigun-
gen zum Elterntierschutz, der maximalen Anzahl der 
erlegten Vögel, der zeitlichen Differenzierung des 
Geltungszeitraumes der Allgemeinverfügung sowie 
einer Beschränkung der Verfügung auf die Kulturen 
Zuckerrüben und Kirschen wurde die Allgemeinver-
fügung entsprechend ergänzt. 
5. Sofortige Vollziehung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der arten-
schutzrechtlichen Ausnahme erfolgt nach § 80 Abs. 2 
S. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
entfällt die aufschiebende Wirkung eines Rechts-be-
helfs. Nur bei Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der artenschutzrechtlichen Ausnahme können jagd-
ausübungsberechtigte Personen und berechtigte 
Personen mit Jagderlaubnis als Adressaten der All-

gemeinverfügung davon ausgehen, dass die Voll-
ziehbarkeit der Ausnahme vorliegt. Es ist erforder-
lich, dass für den Adressatenkreis Rechtssicherheit 
besteht, dass die artenschutzrechtliche Ausnahme 
vollziehbar ist. Vor diesem Hintergrund überwiegt 
das Interesse der Adressaten die Interessen eines 
Dritten an einer aufschiebenden Wirkung eines mög-
lichen Rechtsbehelfs. Die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung der artenschutzrechtlichen Ausnahme ist 
insgesamt angemessen. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Neben-
bestimmungen zur artenschutzrechtlichen Ausnahme 
erfolgt im öffentlichen Interesse nach § 80 Abs. 2 S. 1 
Nr. 4 VwGO. Durch die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung entfällt die aufschiebende Wirkung ei-
nes Rechtsbehelfs gegen die Nebenbestimmungen. 
Die Nebenbestimmungen sind erforderlich, um die 
Rechtmäßigkeit der artenschutzrechtlichen Ausnah-
me sicherzustellen. Ihre Vollziehbarkeit ist zur Ge-
währleistung, dass sich der Erhaltungszustand der 
Saatkrähen-Populationen nicht verschlechtert und 
die vorgeschriebenen Meldepflichten gegenüber der 
EU-Kommission erfüllt werden können, erforderlich. 
Würde eine Nebenbestimmung durch einen Adres-
saten angefochten werden und der Rechtsbehelf 
eine aufschiebende Wirkung entfalten, würde dies 
zur Vollziehbarkeit der dann unbeschränkten ar-
tenschutzrechtlichen Ausnahme führen. Eine Ver-
schlechterung des Erhaltungszustands der Saatkrä-
hen-Populationen kann ohne die Nebenbestimmun-
gen jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Vor diesem Hintergrund überwiegt das öffentliche 
Interesse des Artenschutzes die Interessen der Ad-
ressaten an einer aufschiebenden Wirkung eines 
möglichen Rechtsbehelfs gegen die Nebenbestim-
mungen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
der Nebenbestimmungen zur artenschutzrechtlichen 
Ausnahme ist insgesamt angemessen. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Friedrich-
Ebert-Straße 14, 67433 Neustadt an der Weinstra-
ße oder Postfach 10 02 62, 67402 Neustadt an der 
Weinstraße schriftlich, in elektronischer Form nach 
§ 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
oder zur Niederschrift erhoben werden.
Wichtiger Hinweis:
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind 
besondere technische Rahmenbedingungen zu 
beachten, die auf der Homepage der SGD Süd 
unter https://sgdsued.rlp.de/de/service/elektronische-
kommunikation/ aufgeführt sind.
Weiterer Hinweis:
Aufgrund der Anordnung des Sofortvollzugs entfällt 
die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs. 
Es kann diesbezüglich ein Antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung des erhobenen 
Widerspruchs beim Gericht der Hauptsache gestellt 
werden.
Neustadt an der Weinstraße, 15. April 2025 
Bianca Goll
Referatsleitung

Albig 

Ortsbürgermeister Wilfried Best
Donnerstag von 10.30 - 12.00 Uhr
sowie von 19.00 - 20.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 58
Telefon 06731 2301
info@ortsgemeinde-albig.de
www.ortsgemeinde-albig.de 

Bechenheim 

Ortsbürgermeisterin Ute Stein
Sprechstunde nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kirchstraße 8
Telefon 06736 9097913
Mobil 0172 4017488
bm@utestein.de
www.bechenheim.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 10. April 2025 um 19.00 Uhr,
findet im Bürgerhaus der Ortsgemeinde Bechenheim 
eine Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Bechenheim statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2.  Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2025
3.  Satzung der Ortsgemeinde Bechenheim über 

die Änderung von Festsetzungen in Flurberei-
nigungsverfahren nach § 24 Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO) i. V. m. § 58 Abs. 4 S. 2 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) betreffend Wirt-
schaftswege in der Gemarkung Bechenheim;

 Abwägung
4.  Satzung der Ortsgemeinde Bechenheim über 

die Änderung von Festsetzungen in Flurberei-
nigungsverfahren nach § 24 Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO) i. V. m. § 58 Abs. 4 S. 2 
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) betreffend Wirt-
schaftswege in der Gemarkung Bechenheim;

  Satzungsbeschluss gem. § 24 GemO i. V. m. § 58 
Abs. 4 S. 2 FlurbG

5. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
6. Mitteilungen und Anfragen
Öffentlicher Teil:
7.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
Bechenheim, den 03.04.2025
Ute Stein
Ortsbürgermeisterin und Vorsitzende
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Bechtolsheim 

Ortsbürgermeister Dieter Mann
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr und
Freitag von 10.30 - 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Langgasse 44
Telefon 06733 218
Mobil 0178 1308439
info@gemeinde-bechtolsheim.de
www.gemeinde-bechtolsheim.de

Sprechstunden des Bürgermeisters
Aufgrund der Dach- und Sanierungsarbeiten im Rat-
haus finden die Sprechstunden ab sofort in der Feu-
erwehr Bechtolsheim, Hinter dem Schloss 13 (seit-
licher Eingang) statt.
Dieter Mann
Ortsbürgermeister

Bermersheim v. d. H.

Ortsbürgermeisterin Ute Fillinger
Dienstag von 19.00 - 19.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindebüro, An der Turnhalle 4
Telefon 0160 99354701
info@bermersheim-vdh.de
www.bermersheim-vdh.de

Biebelnheim

Ortsbürgermeisterin Petra Bade
Mittwoch von 18.00 - 19.00 Uhr
nach vorheriger Terminabsprache
per E-Mail oder Telefon
Rathaus, Hauptstraße 11
Telefon 06733 281 (Rufumleitung eingerichtet)
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og-biebelnheim@alzey-land.de
Kita-biebelnheim@alzey-land.de
www.gemeinde-biebelnheim.de

Bornheim

Beauftragter Steffen Unger
buergermeister@alzey-land.de 
Telefon 06731 409-151
Erster Beigeordneter Ralph Schraven
info@bornheim-rheinhessen.de
Telefon 06734 2690160
Sprechstunde nach Vereinbarung 
www.bornheim-rheinhessen.de

Dintesheim

Ortsbürgermeister Frank Altendorf
Dienstag von 19.00 - 20.00 Uhr
nur nach Vereinbarung per Telefon oder E-Mail
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 9
Telefon 06735 1589
gemeinde.dintesheim@gmx.de
www.dintesheim.de

Eppelsheim

Ortsbürgermeisterin Katja Finkenauer
Mittwoch von 17.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Zwerchgasse 17
Telefon 06735 257
gemeinde@eppelsheim.de
www.eppelsheim.de

Erbes-Büdesheim

Ortsbürgermeister Dr. Karlheinz Tovar
Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Rathaus, Hauptstraße 30
Telefon 06731 8054
info@erbes-buedesheim.de
www.erbes-buedesheim.de

Esselborn

Ortsbürgermeister Stefan Becker
Sprechstunde nach vorheriger Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Obergasse 11
Telefon 06731 43330 (Rufumleitung eingerichtet)
og-esselborn@alzey-land.de
www.gemeinde-esselborn.de

Generalversammlung 
der Feuerwehr Esselborn
Die diesjährige Generalversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Esselborn findet am Donnerstag, dem 
17. April um 19.00 Uhr im Bürgerhaus in der Ober-
gasse 11 statt.
Eingeladen sind alle Aktiven und Alterskameraden 
sowie die Mitglieder des Fördervereins und auch in-
teressierte Mitbürger.
Auf dem Programm stehen Berichte von der Wehr-
führung, der VG und der Wehrleitung sowie Verpflich-
tungen, Beförderungen und Ehrungen. 
Michael Förster
Wehrführer

Flomborn

Ortsbürgermeisterin Sabine Kröhle
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Langgasse 28
Telefon 06735 234
rathaus@flomborn.de
www.flomborn.de

Breitbandausbau
Die Bauarbeiten zum Breitbandausbau haben Anfang 
April begonnen. Aus diesem Anlass laden wir alle in-
teressierten Bürger/-innen sehr herzlich zu einer In-
formationsveranstaltung ein, bei der die Telekom das 
Ausbaugebiet vorstellen wird. Es werden alle Fragen 
rund um die Möglichkeiten des Glasfaseranschlusses 
sowie zu den Tarifoptionen erläutert.
Nutzen Sie diese Möglichkeit und nehmen Sie teil am 
Mittwoch, den 7. Mai 2025 um 19.00 Uhr in der Ge-
meindehalle, Langgasse 71, 55234 Flomborn.
Sabine Kröhle
Ortsbürgermeisterin

Pächter für Hallengaststätte gesucht
Die Ortsgemeinde Flomborn sucht ab sofort einen 
Pächter für die Gaststätte in der Gemeindehalle. 
Die Gaststätte bietet inklusive Nebenraum Platz für 
ca. 50 Gäste. In den Sommermonaten steht zu-
sätzlich ein Bereich zur Nutzung als Biergarten zur 
Verfügung. Ein großer Parkplatz grenzt direkt an. 
Die Gaststätte war stets gut besucht und bei vielen 
Stammkunden sehr beliebt. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. Für nähere Informationen melden Sie 
sich bitte per E-Mail an rathaus@flomborn.de.
Sabine Kröhle
Ortsbürgermeisterin

Flonheim

Ortsbürgermeister Jörg Thumann
Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag von 9.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Öffnung der Verwaltung:
Montag von 8.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag von 15.00 - 18.00 Uhr
Rathaus, Marktplatz 12
Telefon 06734 9130657
Fax 06734 9140831
info@flonheim.de
joerg.thumann@flonheim.de
www.flonheim.de
Kindertagesstätten: 
Trulloland: kita.trulloland@flonheim.de
Weiherwiese: kita.weiherwiese@flonheim.de
Infothek/Ortsmuseum: infothek@flonheim.de

Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB/A

Bauvorhaben:  Sanierung der Kita „Trulloland“ in 
der Ortsgemeinde Flonheim,

     Lieferung und Montage von Raff-
stores

Auftraggeber: Ortsgemeinde Flonheim
Siehe unter VG Alzey-Land.

Framersheim

Ortsbürgermeister Felix Schmidt
Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
Donnerstag von 17.00 - 18.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Öffnungszeiten der Verwaltung:
Dienstag von 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag von 14.00 - 17.00 Uhr

Rathaus, Schloßstraße 1
Telefon 06733 316
Fax 06733 8657
kontakt@framersheim.de
www.framersheim.de

Freimersheim

Ortsbürgermeister Thomas Dix
Sprechstunde: Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
(nach vorheriger Terminvereinbarung 
per E-Mail oder Telefon)
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon 0151 26162378
info@freimersheim-rheinhessen.de
www.freimersheim-rheinhessen.de

Tempo 30 und eingeschränktes 
Halteverbot in der Bahnhofstraße
Die Verbandsgemeinde Alzey-Land hat verkehrs-
rechtliche Änderungen für die Bahnhofstraße (Lan-
desstraße 455) angeordnet. Künftig gilt ein einge-
schränktes Halteverbot zwischen der Einmündung 
zur Hauptstraße und der Pfarrgasse. Hintergrund 
sind Beschwerden des Winterdienstes, dass Räum-
fahrzeuge wegen parkender Fahrzeuge die Straße 
immer wieder nicht befahren können. Das Ordnungs-
amt der Verbandsgemeinde hat deshalb die Situation 
vor Ort überprüft und festgestellt, dass die Fahrbahn 
der Bahnhofstraße im oben genannten Abschnitt 
nicht breit genug ist, um dort zu parken – neben den 
abgestellten Autos besteht nur eine Restbreite von 
2,60 Metern. Das eingeschränkte Halteverbot dient 
dazu, Räumfahrzeugen und der Müllabfuhr, aber 
auch den Rettungsdiensten ein problemloses Befah-
ren der Bahnhofstraße zu ermöglichen. 
Zudem hat die Verbandsgemeinde für den oben 
genannten Abschnitt der Bahnhofstraße eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h angeord-
net. Mit Tempo 30 soll die Sicherheit der Fußgänger 
und des Begegnungsverkehrs erhöht werden.
Die entsprechenden Schilder werden zeitnah mon-
tiert.
Thomas Dix
Ortsbürgermeister

Gau-Heppenheim

Ortsbürgermeister Peter Moritz
Montag von 19.00 - 20.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Schloßgasse 3
Telefon 06731 42445
Fax 06731 4749957
info@gau-heppenheim.de
www.gau-heppenheim.de

Gau-Odernheim

Ortsbürgermeister Heiner Illing
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Rathaus, Obermarkt 6
Öffnungszeiten Rathaus:
Montag von 15.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch und Freitag von 9.00 - 11.00 Uhr
Telefon 06733 403
Fax 06733 1628
rathaus@gau-odernheim.de
www.gau-odernheim.de
Kindertagesstätte: 06733 9299770
Kindergarten: 06733 6887
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Bebauungsplan 
„Bahnhof – 9. Änderung“ 
der Ortsgemeinde Gau-Odernheim;
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren i. V. m. 
§ 13 BauGB 
hier:  Erweiterung des Geltungsbereiches nach § 2 

Abs. 1 BauGB und Durchführung des Offenla-
geverfahrens nach § 3 Abs. 2 BauGB

Az.: 610-13-19-9/16-Br
Siehe im Rahmen auf Seite 4-5.

Kettenheim

Ortsbürgermeister Thorsten von Zabiensky
Termin nach tel. Vereinbarung oder per E-Mail
Rathaus, Alzeyer Straße 10
Telefon 06731 5160403
og-kettenheim@alzey-land.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, dem 16. April 2025 um 19.00 Uhr, 
findet im Dorfgemeinschaftshaus der Ortsgemeinde 
Kettenheim eine Sitzung des Gemeinderates der 
Ortsgemeinde Kettenheim statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Dorfgemeinschaftshaus
2. Mitteilungen und Anfragen
Kettenheim, den 09.04.2025
Thorsten von Zabiensky
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Lonsheim

Ortsbürgermeister Harald Denne
Dienstag von 20.00 - 21.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Weihergasse 5
Telefon 06734 236
buergermeister@lonsheim.net
www.lonsheim.net

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, dem 10. April 2025 um 20.00 Uhr,
findet im Rathaus der Ortsgemeinde Lonsheim eine 
Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses
der Ortsgemeinde Lonsheim statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Verpflichtung der Ausschussmitglieder
2. Sanierung Friedhof
3. Ausbau der Kreisstraße
4. Mitteilungen und Anfragen
Lonsheim, den 03.04.2025
Harald Denne
Ortsbürgermeister und Vorsitzender
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Mauchenheim

Ortsbürgermeisterin Anke Böll
Termin nach tel. Vereinbarung oder per E-Mail
An der Mühlwiese 1
Telefon 06352 4403 (Rufumleitung eingerichtet)
og-mauchenheim@gmx.de
www.mauchenheim-online.de

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Hausalarm- 
und Brandmeldeanlage

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Baustellen-
einrichtung

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Rohbau-
arbeiten

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Dachde-
ckerarbeiten

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Holzbau-
arbeiten

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Geother-
mie

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Heizungs-
installation

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Sanitärins-
tallation

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Öffentliche Ausschreibung 
nach EU VOB/A

Bauvorhaben:  Umbau und Erweiterung Grund-
schule Mauchenheim, Raumluft-
technische Anlagen

Auftraggeber: Verbandsgemeinde Alzey-Land
Siehe unter VG Alzey-Land.

Nack

Ortsbürgermeister Frank Jakoby-Marouelli
Donnerstag von 18.00 - 19.00 Uhr 
und nach Vereinbarung
Hauptstraße 65
Telefon 06736 266 (Gemeindebüro)
Telefon 06736 909874
info@ortsgemeinde-nack.de
www.ortsgemeinde-nack.de

Nieder-Wiesen

Ortsbürgermeister Holger Waldschmidt
Dienstag von 18.00 - 19.00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Marktplatz 3
Telefon 06736 261
rathaus@nieder-wiesen.de
www.nieder-wiesen.de

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, dem 14. April 2025 um 19.30 Uhr,
findet im Ratssaal der Ortsgemeinde Nieder-Wiesen 
eine Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde 
Nieder-Wiesen statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Einwohnerfragestunde
2. Parkkonzept
3. Bauantrag Nr. 2025 0077
  Erstellung eines 2. Rettungsweges für den Kin-

dergarten
4. Mitteilungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
5. Bau- und Grundstücksangelegenheiten
5.1 Bauangelegenheit
5.2 Bauangelegenheit
6. Mitteilungen und Anfragen
Öffentlicher Teil:
7.  Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefass-

ten Beschlüsse
Nieder-Wiesen, den 07.04.2025
Holger Waldschmidt
Ortsbürgermeister
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist über https://alzey-land.
more-rubin1.de/ einsehbar.

Ober-Flörsheim

Ortsbürgermeister Sascha Leonhardt
Sprechzeiten im Rathaus: 
Mittwoch 18.00 - 19.30 Uhr nach vorheriger Termin-
vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Walterplatz 1
Telefon 06735 218
rathaus@ober-floersheim.de
www.ober-floersheim.de

Offenheim

Ortsbürgermeister Eric Adam
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Bechenheimer Straße 4
Mobil 0179 4959626
info@offenheim.de
www.offenheim.de

Wahlheim

Ortsbürgermeister Jan Bennewitz
Sprechstunde nach vorheriger Terminvereinbarung
Gemeindeverwaltung, Kelleracker 1
Telefon 06731 5161767
gemeinde-wahlheim@outlook.de
www.wahlheim-rheinhessen.de 

Öffentliche Ausschreibung 
nach Vergabeordnung (VgV)

Bauvorhaben:  Neubau eines Dorfgemeinschafts-
hauses in 55234 Wahlheim

Auftraggeber:  Ortsgemeinde Wahlheim, Keller-
acker 1, 55234 Wahlheim

Siehe unter VG Alzey-Land.

Ende amtlicher Teil
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Albig

Osterbasteln 
Am 12.04. findet von 10-14 Uhr im Bür-
gertreff das Osterbasteln vom SPD-
Ortsverein statt. Eine Voranmeldung 
wird nicht benötigt. Die Materialen 
stellt der Ortsverein. 
Wir freuen uns auf euch.  S.Haa.

Von der 
Generalversammlung 
Freiwillige Feuerwehr Albig und 
Förderverein

Am 8. März versammelte man sich in 
Albig planmäßig zu den Generalver-
sammlungen des Fördervereins und 
der Feuerwehr. 
Der Förderverein konnte die Wehr 
wieder mit mehreren Anschaffungen 
unterstützen. Neben der stetigen Er-
gänzung der persönlichen Schutzaus-
rüstung und Dienstkleidung, wird die 
Ausstattung der Einheit mit Einsatzmit-
teln und Werkzeugen aufgewertet. Mit 
der traditionellen Weihnachtsbaumver-
brennung und der Blaulichtparty wer-
den jährlich Veranstaltungen zur Be-
reicherung des Dorflebens organisiert, 
die sich großer Beliebtheit erfreuen. 
Im Jahr 2025 steht ebenfalls das Ver-
bandsgemeinde-Weinfest vor der Tür, 

bei welchem die Feuerwehr mit einem 
Stand vertreten sein wird.
In der sich anschließenden General-
versammlung der Albiger Wehr wurde 
über das abgelaufene Jahr berichtet. 
Es folgten Berichte über das Einsatz-
geschehen und den Übungsbetrieb. 
Wehrführer Stephan Trautwein bedank-
te sich zudem beim Förderverein für die 
Unterstützung und erinnerte noch ein-
mal an einige technische Neuerungen, 
insbesondere an die neu installierte 
Sirene auf dem Gerätehaus und die zu-
sätzliche Alarmierung per App.
Der 1. Beigeordnete der Gemeinde 
Steffen Hassemer bedankte sich im 
Namen der Bürger/-innen beim Kom-
mando und bei allen Feuerwehrmit-
gliedern. Auch die andauernde gute 
Zusammenarbeit zwischen Wehr und 
Gemeinde bedachte er mit lobenden 
Worten.
In den aktiven Dienst verpflichtet 
wurden vom neuen Dezernent Dieter 
Mann die Kameradin Katharina Wieß-
ler und die Kameraden Fabian Gerth 
und Lukas Baumann. Zur Feuerwehr-
frau befördert wurde Martha Hofmann. 
Entpflichtet wurden David Naumann, 
Björn Mann, Philipp Jakobs, Marco 
Krauss und Jürgen Busch, welchen für 
ihr geleistetes Engagement gedankt 
wurde. Jürgen Busch wurde zum Eh-
renmitglied der Einheit ernannt.
Auf der Tagesordnung stand zudem 
die Wahl der Wehrführung. Die Wahl-
berechtigten bestätigten den Wehrfüh-
rer Stephan Trautwein und den Stv. 
Wehrführer Alexander Schlosser in 
Ihren Ämtern. Text/Foto:  N.Ho.

SG Spiesheim/Albig – 
Fußball
Einen verdienten Auswärtssieg fei-
erte die SG Spiesheim/Albig in der 
Aufstiegsrunde der B-Klasse Alzey-
Worms beim FSV Abenheim. Gegen 

den Aufstiegsfavoriten zeigte die SG 
über die gesamte Spieldauer eine star-
ke Leistung. Philipp Mirwald in der 30. 
Minute und Bijan Hamzehpour acht Mi-
nuten später schossen die SG mit 2:0 
in Führung. „Das gab viel Rückenwind 
für die zweite Halbzeit, obwohl die ers-
ten zehn Minuten nach der Pause sehr 
wild und zerfahren waren“, kommen-
tierte der stellvertretende sportliche 
Leiter der SG, Henrik Flick, nach dem 
Spiel. Die Mannschaft bekam das aber 
schnell wieder in den Griff und knüpfte 
an die gute Leistung der ersten Hälfte 
an. Schließlich sorgte Stürmer Bijan 
Hamzehpour mit seinem zweiten Tref-
fer per Elfmeter für den Endstand. Be-
ruhigend, dass der Sieg nie in Gefahr 
geriet, das lässt hoffen für die nächs-
ten Spiele in der Aufstiegsrunde.
Vorschau: Am Sonntag, 13. April 
erwartet die SG Spiesheim/Albig um 
17 Uhr in Spiesheim den Tabellenführer 
TSV Rhenania Rheindürkheim.  Be.Ra.

Bechtolsheim

Aufleben!
Mit dem Palmsonntag am 13. April be-
ginnt für Christen/-innen eine beson-
dere, heilige Woche. Die Aufbruchs-
stimmung, die bei Jesu einzig in Jeru-
salem herrscht, weicht der nachdenk-
lichen Innigkeit bei der Einsetzung des 
Abendmahls am Gründonnerstag – be-
vor am Karfreitag sein Tod am Kreuz 
zum Himmel schreit. Dann herrscht 
Stille, bis zum unglaublichen Morgen 
des dritten Tages: die Osternacht 
weckt neue Hoffnung und staunenden 
Jubel. Dieses Auf und Ab der Gefüh-
le feiern die Ev. Kirchengemeinden 
Bechtolsheim, Biebelnheim, Ensheim 

und Spiesheim mit vielfältigen Gottes-
diensten. 
Am Palmsonntag um 9 Uhr in Ensheim 
und 10.10 Uhr in Spiesheim mit Lekto-
rin Lessmann. Dienstags heißt es noch 
einmal „Luft holen!“ beim Abschluss 
der Passionsandachten um 19.30 Uhr 
in der Simultankirche Bechtolsheim. 
Der Gründonnerstag läutet die Pas-
sion Jesu ein: um 20 Uhr mit einem 
besonderen Abendmahl mit Lesung 
der Passionsgeschichte in Ensheim. 
Karfreitag wird um 15 Uhr der Ster-
bestunde Jesu gedacht, der feierliche 
Abendmahlsgottesdienst wird vom Kir-
chenchor Bechtolsheim-Biebelnheim 
mitgestaltet. Die Osternacht am Sonn-
tag, 20. April beginnt um 5.30 Uhr auf 
dem Platz vor der Kirche in Ensheim 
– noch in der Stille und Dunkelheit. Das 
anschließende Osterfrühstück im Licht 
des neuen Tages weckt dann das Os-
terlachen. Trompeten und Posaunen 
begleiten den festlichen Ostergottes-
dienste um 10 Uhr in Spiesheim, in 
dem auch Abendmahl gefeiert wird. 
Nicht nur, aber auch für Familien ist 
der Ostermontag der letzte Höhepunkt: 
um 9.30 Uhr ein fröhlicher Gottesdienst 
mit Posaunenchor in Biebelnheim, mit 
anschließendem und ausgiebigem 
„Zweiten Frühstück“ im Gemeinde-
haus. Da oder dort: Wir freuen uns, Sie 
zu sehen! Weitere Informationen unter 
www.e-bbes.de. Pfr.M.K.

Mitgliederversammlung 
der Landfrauen Bechtolsheim
Am Freitag, 16.05., findet um 19 Uhr 
in der Musikhalle Bechtolsheim die 
ordentliche Mitgliederversammlung des 
Landfrauenvereins Bechtolsheim statt. 
Tagesordnung: 1. Begrüßung; 2. To-
tengedenken; 3. Tätigkeitsbericht; 
4. Kassenbericht; 5. Bericht der Kas-
senprüfer; 6. Antrag auf Entlastung 
des Vorstandes; 7. Wahl eines neuen 

Gottesdienste
Zeichenerklärung: AM = Abendmahl; BG = Beichtgelegenheit; BS = Bibelstunde; EuA = Eucharis-
tische Anbetung; EUF = Eucharistiefeier; FamGD = Familiengottesdienst; GD = Gottesdienst; GDA = 
Gottesdienst mit Abendmahl; GDT = Gottesdienst mit Taufe; GH = Gemeindehaus/-halle; GZ = Ge-
meindezentrum; HA = Hochamt; Hl.M = Heilige Messe; KiGD = Kindergottesdienst; KK = Kranken-
kommunion; MF = Messfeier; RK = Rosenkranz; VAM = Vorabendmesse; WGD = Wortgottesdienst.

Informationen der Kirchengemeinden sind evtl. auch unter den einzelnen Ortsrubri-
ken zu finden sowie bei den jeweiligen Gemeindebüros. Änderungen vorbehalten.

Katholisch: Bechtolsheim: So 10 Uhr HA für die Pfarrgemeinde mit Palmpro-
zession. Erbes-Büdesheim: Fr 17.30 Uhr RK; 18 Uhr EUF. So 9 Uhr EUF mit 
Palmweihe. Flomborn: Fr 18 Uhr EUF. Flonheim: Sa 18 Uhr VAM mit KMV. 
Framersheim: Sa 18 Uhr VAM. Gau-Odernheim: Sa 18.30 Uhr VAM mit Palm-
prozession. Di 17 Uhr Kreuzweg an der Kirche. Grün-Do 19 Uhr Gründonners-
tagsmesse/Stille Anbetung. Ober-Flörsheim: Grün-Do 19 Uhr Agapefeier. Offen-
heim: Mi 17.30 Uhr RK; 18 Uhr EUF. Weinheim: So 10.30 Uhr HA mit Palmwei-
he, Beginn im Pfarrgarten mit KMV. Grün-Do 20 Uhr Liturgie v. letzten Abendmahl 
mit El’Schaddaj, anschl. Abschiedsrede Jesu und Agapefeier im Haus St. Gallus.

Evangelisch: Albig: Grün-Do 19 Uhr Taizé-Andacht. Bechenheim: Grün-Do 
19.30 Uhr GDA. Bechtolsheim: Di 19.30 Uhr Passionsandacht, Kirche. Biebeln-
heim: Siehe Bechtolsheim. Bornheim: So 10.30 Uhr GD in Armsheim. Grün-Do 
19 Uhr GDA mit 13 Kerzenmeditation in Armsheim. Dintesheim: So 10.15 Uhr 
GD. Erbes-Büdesheim: Sa 18 Uhr Licht & Klang-GD. Flonheim: So 10.15 Uhr 
GD. Framersheim: So 10 Uhr GD. Gau-Heppenheim: So 9 Uhr GD. Gau-Kön-
gernheim: Grün-Do 18 Uhr GDA, anschl. „Quellte + grie Soß“. Gau-Odernheim:
So 10 Uhr Familien-Erlebnis-GD. Kettenheim: So 10 Uhr Feier der Jubelkonfir-
mation, Ev. Posaunenchor und Abendmahl. Mauchenheim: So 9 Uhr GD. Nie-
der-Wiesen: So 10.15 Uhr GDA. Offenheim: Grün-Do 19 Uhr Agapemahl im ev. 
Gemeindehaus. Uffhofen: Grün-Do 19 Uhr GDA. Weinheim: So 10 Uhr Predigt-
GD.

Sonstige: Ev. Gemeinde Am Kreuz, Udenheim: So 10 Uhr GD. Ev.-Freikirch-
liche Gemeinde am Schillerplatz Alzey (Baptisten): So 10.30 Uhr GD (oder im 
Livestream); parallel Kinderkirche. Ev. Stadtmission Alzey: So 10.30 Uhr GD 
(oder im Livestream). Neuapostolische Kirche Alzey: So 10 Uhr und Mi 20 Uhr 
GD. Zeugen Jehovas: Gemeinde Alzey: in Kirchheimbolanden: Do 19 Uhr GD. 
Sa 17 Uhr GD.

Aktuelles aus den Gemeinden
Kultur Sport VereinslebenNICHTAMTLICHER TEIL
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Vorstandes; 8. Wahl eines neuen Kas-
senprüfers; 9. Anträge; 10. Verschie-
denes.
Anträge zur Versammlung durch die 
Mitglieder sind schriftlich zu stellen und 
müssen 8 Tage vorher beim Vorstand 
eingereicht sein. Gerne sind die Anwe-
senden zu einem geselligen Ausklang 
eingeladen. C.Schw.

Bermersheim v. d. H.

Infos Ihrer Gemeinde

Wasserversorgung Friedhof
Ab dem 12. April ist die Wasserversor-
gung auf dem Friedhof wieder aktiviert.
Um einen sparsamen Wasserver-
brauch wird gebeten.
Ute Fillinger, Ortsbürgermeisterin

Osterbrunnenschmücken
Der Kultur- und Brauchtumsverein 
schmückt am Samstag, 12. April, um 
10 Uhr wieder den Osterbrunnen auf 
dem Dorfplatz. Der Verein freut sich 
auf viele Kinder, die helfen möchten. 
Selbstbemalte Ostereier können gerne 
mitgebracht werden. Damit wird der 
Osterbrunnen dann verziert. 
Eine besondere Überraschung gibt es 
für jedes Kind.
Ute Fillinger, Ortsbürgermeisterin 

Umzug VG-Weinfest
Erinnert Ihr euch noch an das VG-
Weinfest 2015 in Lonsheim?
Da hatten wir mit einer Fußgruppe, 
verkleidet als Mönche und Nonnen, 
am Umzug teilgenommen. Wir hatten 
Hildegard-Silvaner und Nervenkekse 
an der Zugstrecke verteilt.
In diesem Jahr findet der Umzug zum 
VG Weinfest am Sonntag, 22. Juni, ab 
ca. 13 Uhr (Aufstellung) in Albig statt. 
Die Organisatoren des Umzuges wür-
den sich sehr freuen, wenn ein vielfäl-
tiger bunter Umzug auf die Beine ge-
stellt werden könnte.
Daher meine Frage: Sollten wir an dem 
Umzug wieder mitmachen?
Wenn ja, melden Sie sich doch bitte 
unter Tel. 0160 99354701 bei mir.
Bezüglich der Kostüme besprechen 
wir dann alles weitere.
Ute Fillinger, Ortsbürgermeisterin

Sonstiges

Abschied & Willkommen
Wechsel der Organisten
Siehe unter Flonheim.

Biebelnheim

Aufleben!
Siehe unter Bechtolsheim.

Dintesheim

Seniorentreff
Siehe unter Eppelsheim.

Eppelsheim

Seniorentreff
Am Donnerstag, 10.04. ab 15 Uhr fin-
det der Seniorentreff im Martin-Luther-
King Haus der Ev. Kirchengemeinde 

Eppelsheim-Dintesheim, Hangen-
Weisheimerstr. 19, statt.
Bei Kaffee und Kuchen, netten Ge-
sprächen, singen und spielen treffen 
sich Senioren/-innen zu einem gemüt-
lichen Nachmittag. V.H.

Beweglich von Kopf bis Fuß
Seniorengymnastik
Eine Einladung an alle Senioren, die 
Freude an Bewegung haben.
Für die Stuhlgymnastik, auch mit Rol-
lator, die sich an den Möglichkeiten 
der Teilnehmer/-innen orientiert, sorgt 
die Gemeindeschwester Plus, Frau 
Heike Lörcher-Denne. 10 Kursstunden 
an einem Vormittag, die Teilnahme ist 
kostenlos.
Beginn: Dienstag, 6. Mai, 10-11 Uhr, 
im ev. Gemeindehaus Martin-Luther-
King, Hangen-Weisheimerstr. 19 in 
Eppelsheim.
Infos zum Kurs erhalten Sie von Frau 
Lörcher-Denne, Tel. 06731 4082345.
Anmeldung im ev. Pfarrbüro der Ev. 
Kirchengemeinde Eppelsheim-Dintes-
heim, Tel. 06735 1646 oder per E-Mail 
an Kirchengemeinde.Eppelsheim@
ekhn.de.
Öffnungszeiten: Di. 10-12 Uhr, Mi. 
9-11 Uhr und Do. 15-17 Uhr. V.H.

Erbes-Büdesheim

Infos Ihrer Gemeinde

Seniorennachmittag
Liebe Senioren/-innen, am Montag, 
14.04. um 15 Uhr laden wir Sie zum 
monatlichen Treffen ein.
Bei Kaffee, Kuchen und etwas Senio-
rensport werden wir den Nachmittag 
verbringen.
Wir freuen uns, euer Team.
Carsten Stahl, Beigeordneter

Sonstiges

Tischtennis
Siehe unter Offenheim.

Agapemahl 
am Gründonnerstag
Siehe unter Offenheim.

Osterfest
Siehe unter Offenheim.

Karfreitag 
mit würdiger Musik
Am Karfreitag wird um 10 Uhr in Er-
bes-Büdesheim der Abendmahlsgot-
tesdienst für die drei Gemeinden des 
Pfarramtes Offenheim stattfinden. Die 
Passionsgeschichte führt uns in die Be-
trachtung, wie wir unser Leben in das 
Leiden und den Kreuzestod Jesu hin-
einbuchstabieren können. In Stille wer-
den wir auseinandergehen. 
Zur Sterbestunde Jesus findet um 15 
Uhr in der ev. Kirche in Weinheim eine 
musikalische Karfreitagsandacht statt. 
Die Meditationen zu Todesstunde ste-
hen unter dem Motto „Befiehl du deine 
Wege“. Lektoren werden hierzu in Ab-
schnitten die Johannespassion lesen. 
Die Choralsätze aus der Johannespas-
sion von J.S. Bach, die von einem Vo-
kalensemble gesungen werden, vertie-
fen musikalisch die Lesungen. Violine, 
Cello und Continuo-Orgel sorgen für 
die einfühlsame instrumentale Beglei-
tung  und sind auch als Trio zu hören. 
Die musikalische Leitung der Andacht 

hat Kantor Rainer Groß, die liturgische 
Gestaltung und die Lesungen obliegen 
Pfr. Andreas Marschella und weiteren 
Lektoren. Es sei erwähnt, dass die Kol-
lekte am Ausgang für die kirchenmusi-
kalische Arbeit bestimmt ist. Pfr.A.M.

Feierliche Osternacht 
Am Ostersonntag um 6 Uhr feiern die 
Ev. Kirchengemeinden Erbes-Büdes-
heim, Offenheim und Weinheim in 
den Auferstehungsmorgen hinein. Alle 
Leser/-innen sind herzlich dazu einge-
laden. In der ev. Kirche in Erbes-Bü-
desheim eröffnet der Chor in der noch 
dunklen Kirche den Gottesdienst. Mit 
Lichtfeier, Lesungen, Tauferinnerung, 
Osterevangelium und Abendmahl fin-
den wir uns in die Osterfreude hinein. 
Der Projektchor hat dazu wieder Tai-
zégesänge eingeübt. Ein Trio wird die 
Festfreude beim Abendmahl unterstrei-
chen. Anschießend sind alle zum Os-
terfrühstück in das ev. Gemeindehaus 
hinter der Kirche eingeladen.  Pfr.A.M.

Esselborn

Seniorenkaffee
Einladung zum Seniorenkaffee am 
Mittwoch, 16.04. um 15 Uhr im Bürger-
haus. Es freut sich das Team Senio-
renkaffee. P.Da.

Flomborn

Seniorencafé 
Am Donnerstag, 17.04., findet das  
monatliche Treffen der Senioren um  
16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
statt. Bei Kaffee und Kuchen wollen 
wir einen schönen Nachmittag mit Ge-
sprächen, Spielen und Liedern verbrin-
gen.  Ch.Bü.

Flonheim

Abschied & Willkommen
Wechsel der Organisten 
Mit einem musikalischen Gottesdienst 
am Sonntag, 13. April um 10.15 Uhr in 
der ev. Kirche Flonheim wird Konstan-
tin Wegner an der Orgel verabschiedet 
und die neue Organistin Jihye Ha will-
kommen geheißen. 
Nach mehr als zehn Jahren verab-
schiedet sich Konstantin Wegner als 
Organist der Kirchengemeinde. Es war 
den Mitgliedern der Kirchengemeinden 

Geburtstag
Gau-Odernheim
20.04.1947 
Helga Bohrmann 78 Jahre

Nieder-Wiesen
19.04.1935 
Lydia Beck 90 Jahre

Wir gratulieren

In der Gemarkung Gau-Odern-
heim wurden ein Schlüssel, ein 
Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln, ein 
Ohrstecker mit Stein und ein Ohr-
stecker ohne Stein gefunden.

Die Eigentümer werden gebeten 
gebeten, sich mit dem Fundbüro 
der Verbandsgemeindeverwaltung 
Alzey-Land, Bürgerbüro, Tel. 06731 
409-310 in Verbindung zu setzen.

Verloren/Gefunden

Dreck-weg-Tag in Eppelsheim
Gemeinsam für ein sauberes Dorf

Am 5. April fand 
in Eppelsheim ein 
„Dreck-weg-Tag“ 
statt. Bei schönem 
Wetter engagier-
ten sich zahlreiche 
freiwillige Helfer, 
um den Ort von 
unerwünschtem 
Müll zu befreien. 
In einer Gemein-
schaftsaktion sam-
melten die Teilneh-
mer, darunter viele 
aktive Bürger/-innen, mit Unterstützung des Verschönerungsvereins und der 
Freiwilligen Feuerwehr Plastikabfälle, Papier und andere Abfälle. Die Orts-
gemeinde Eppelsheim bedankt sich bei allen Helfern für ihren Einsatz. Es 
ist erfreulich zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, sich für das Dorf und 
die Umwelt einzusetzen. Jeder gefüllte und gesammelte Müllbeutel trägt 
zur Verbesserung der Umwelt bei. Nach einem erfolgreichen Vormittag der 
Reinigung fand am Nachmittag ein Imbiss am Scheunencafé statt, zu dem 
alle Helfer eingeladen waren. Bereits am Freitag waren die Kinder der Kita 
aktiv, um den Effenkranz und den Spielplatz von Müll zu befreien. 27 kleine 
Wichtel, ausgestattet mit Mülltüten und Zangen, sammelten im Effenkranz 
Unrat. Nach der Sammelaktion erhielten die Kinder vom Verschönerungsver-
ein eine „Dreckweg Champion Medaille“ für ihren Einsatz. Besonderer Dank 
geht an den VVE und die Eppelsheimer Feuerwehr für ihre Unterstützung. 
Gemeinsam für eine saubere Zukunft – Eppelsheim packt an.
Katja Finkenauer, Ortsbürgermeisterin (Text/Foto)
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eine Freude, ihn von seinen ersten 
Schritten im Orgelspiel an zu begleiten, 
zu unterstützen und seine Berufung 
in der Kirchenmusik finden zu sehen. 
Nun hat er ein Studium der Kirchenmu-
sik begonnen und kann deshalb nicht 
mehr in diesen Gemeinden wirken. 
Jeder Abschied enthält auch einen 
Anfang. Jihye Ha wird, gemeinsam 
mit unserem langjährigen Organisten 
Christian Rodrian, künftig das Gemein-
deleben als Organistin bereichern. Sie 
hat Klavier und Korrepetition sowie 
Chor- und Orchesterleitung studiert 
und auch Prüfungen zum Orgelspiel 
absolviert. 
Alle Mitglieder der Kirchengemeinden 
Flonheim, Uffhofen, Lonsheim und 
Bermersheim v.d.H. sowie alle, die 
sich mit ihnen verbunden fühlen, sind 
herzlich eingeladen zum Gottesdienst 
mit anschließendem Umtrunk. M.La.

Mitgliederversammlung
Flonheimer-Carnevalverein  
1900 e.V.
Der Vorstand lädt zur Mitgliederver-
sammlung am 23. April um 19.11 Uhr 
in die Klosterstube der Adelberghalle 
Flonheim (Berliner Straße 16) recht 
herzlich ein. 
Tagesordnung: 1. Eröffnung der Mit-
gliederversammlung & Feststellung 
der Beschlussfähigkeit; 2. Geden-
ken der Verstorbenen; 3. Bericht der 
1. Vorsitzenden; 4. Jahresbericht 
2024/2025 der Schriftführerin; 5. Aus-
sprache; 6. Bericht der Kassiererin; 
7. Bericht der Kassenprüfung; 8. Ent-
lastung des Vorstandes; 9. Wahl ei-
nes neuen Vorstandes; 10. Anträge;  
11. Verschiedenes. 
Anträge zur Tagesordnung sind bis 
zum 10.04. schriftlich bei der 1. Vor-
sitzenden Natascha Hoß, Hauptstraße 
65, 55237 Flonheim einzureichen. Der 
Vorstand freut sich auf eine zahlreiche 
Teilnahme unserer Mitglieder. P.Eb.

Einrad-Juniorinnen  
qualifizieren sich zur DM

Der 4er Einrad Juniorinnen der TSG 
Flonheim startete am vergangenen 
Wochenende beim Junior-Mann-
schafts-Cup in Lengerich/NRW, dem 
Halbfinale zur Deutschen Junioren-
meisterschaft. 
Die Mannschaft mit Anna Seidel, Vi-
vienne Noack, Salome Olave Fajardo 
und Anna Luisa Schwanke erreichte 
in einem Feld mit 13 Startern Platz 8 
und qualifizierte sich souverän für die 
im Mai stattfindende DM in Amorbach. 
Das Team von Thomas Metz, wel-
ches erst seit 17 Monaten überhaupt 
zusammen traininert, blieb zwar unter 
seiner erst vor 2 Wochen erreichten 
persönlichen Bestleistung, konnte aber 
auf nationaler Ebene die 100 Punkte-
Marke knacken. Der Trainer und die 
Mannschaft waren zufrieden, ebenso 
die mitgereisten Fans aus Rheinhes-
sen.  Text/Foto: Ink.S.

Framersheim
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2. Dorfflohmarkt
Am 24. Mai soll der „2. Dorfflohmarkt“ 
in Framersheim von 14-18 Uhr stattfin-
den. Jeder kann und jeder darf mitma-
chen! Sie stellen sich mit Ihrem Stand 
oder Ihrer Verkaufsfläche einfach in 
Ihren Hof, ihren Garten, etc. und dür-
fen dort verkaufen, was Sie möchten! 
Wichtig ist nur, dass sich die Verkaufs-
fläche auf privatem Grund befindet. 
Natürlich können sich auch Nachbarn 
oder Freunde zu einem Stand zusam-
menschließen oder sind bereit für aus-
wärtige Anbieter Flächen zur Verfügung 
zu stellen! Möchten Sie teilnehmen, 
Verkaufsflächen zur Verfügung stellen 
oder benötigen weitere Informationen 
dann melden Sie sich bitte telefonisch 
bei der Beigeordneten Yvonne Eberle 
unter 0176 23247412 oder per Mail an 
eberle@framersheim.de. Freuen Sie 
sich mit uns auf tolle Schnäppchen und 
viele, viele Teilnehmer!
Felix Schmidt, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Backtag der  
Backesgrumbeerbäcker
Am Samstag, 12. April, findet unser 
nächster Backtag statt. Wir heizen 
unseren Holzbackofen an um leckeres 
Brot zu backen. 
Bestellungen bitte an Tel. 01522 
4350307 oder Mail an deichergeorg@
gmail.com. Bitte die Bestellungen ei-
nen Tag vorher tätigen, da diese am 
Backtag nur in Ausnahmen möglich 
sind. Das Abholen der Brote erfolgt  
am Backtag in der Zeit von 14.30-
16.30 Uhr. G.Dei.

Gau-Odernheim

SPD-Oster-Marktfrühstück
Die SPD Gau-Odernheim lädt am 
Samstag, 12. April ab 10 Uhr am Un-
termarkt zum Marktfrühstück ein. H.I.

Kettenheim
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Gefährliches Zündeln  
am Grillplatz
Ortsgemeinde warnt vor  
Brandgefahr

Am Freitagmorgen wurde die Orts-
gemeinde durch einen aufmerksamen 
Bürger darüber informiert, dass unbe-
kannte Personen am Grillplatz hinter 
dem Sportplatz gezündelt haben. Auf-
grund der anhaltenden Trockenheit birgt 
solches Verhalten erhebliche Gefahren.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, 
könnten durch unkontrolliertes Feuer 
schnell umliegende Bäume in Brand 
geraten. In einem solchen Fall sei nicht 
nur das Leben der Verursacher in Ge-
fahr, sondern auch das nahegelegene 
Neubaugebiet „Am Wöllstein“ sowie 
die angrenzende Bahnhofstraße. Die 
Gefahr eines sich ausbreitenden Wald-
brandes sei real und ernst zu nehmen.
Die Ortsgemeinde kündigte an, künftig 
konsequent gegen derartige Vorfäl-
le vorzugehen. „Realisiert sich durch 
solches Verhalten ein Straftatbestand, 
werden wir dies künftig umgehend zur 
Anzeige bringen“, heißt es aus dem 
Rathaus. Man appelliere zudem an al-
le Bürger/-innen, wachsam zu sein und 
verdächtige Beobachtungen sofort zu 
melden.
Mit dem nahenden Frühling und stei-
genden Temperaturen weist die Ge-
meinde erneut auf die erhöhte Wald- 
und Flächenbrandgefahr hin. Offenes 
Feuer außerhalb ausgewiesener Feu-
erstellen sei strikt untersagt.

Thorsten von Zabiensky, 
Ortsbürgermeister
(Text/Foto)

Lonsheim

Abschied & Willkommen
Wechsel der Organisten
Siehe unter Flonheim.

Mauchenheim
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Vorträge am Römertag
27. April
14-14.45 Uhr: Fragestunde zur digi-
talen Inszenierung in der Palastvilla 
(Ortsausgang Richtung Offenheim/
Feldweg links).

Markus Weber
Ihr Edelmetallhändler
Vertrauen Sie auf meine Erfahrung seit 2011 in Kirchheimbolanden

Vom 15. bis einschließlich 28. April  ist das Geschäft geschlossen!

SelzCleanUp ein voller Erfolg!
Mauchenheim

Als kleines Jubiläum starteten wir zusammen mit der Jugendfeuerwehr 
und dem Bauern- und Winzerverein aus Mauchenheim in die 5. Reini-
gungsaktion mit SelzCleanUp. 50 kleine und große Helfer zogen los, um 
das Selztal mit den angrenzenden Feldwegen und Feldholzinseln zu reini-
gen. Ausgestattet mit Handschuhen, Müllgreifern und Müllsäcken war der 
Container binnen 3,5 Stunden mit dem Sammelgut zu 3/4 gefüllt. Altreifen, 
Altholz, Glasflaschen, alte Farbreste wurden wieder unsachgemäß an der 
Selz entsorgt. Das ist wieder ein voller Erfolg für die Umwelt und die Natur!
Es bleibt zu hoffen, dass es sich nicht negativ entwickelt, dass die schwar-
zen Mülltonnen jetzt mit einem Chip versehen werden. Hierdurch wird der 
Müll zukünftig nach Anzahl der Leerungen abgerechnet. Die regionalen 
Entsorgungshöfe, auch der in Mauchenheim, stehen auf dem Prüfstand 
durch die Kreisverwaltung. Ob das der richtige Weg ist, bleibt abzuwarten. 
Die illegalen Müllentsorgungen werden dadurch jedenfalls nicht weniger 
werden. Die Aktion wurde vom Entsorgungsunternehmen Remondis aus 
Kirchheimbolanden unterstützt. Vielen Dank dafür.
Im Anschluss an die Aktion ließ die Reinigungstruppe bei einem rheinhes-
sischen Frühstück den Vormittag gemütlich ausklingen. Wir bedanken uns 
herzlich bei allen Teilnehmer/-innen! Foto: Di.Bu.
Anke Böll, Ortsbürgermeisterin
Dirk Buschei, 1. Beigeordneter
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15-15.45 Uhr: Vortrag „Römische Lite-
ratur – für uns heute?“ Ort: Mühlwie-
senhalle, An der Mühlwiese 1
Ein General, der seine Angriffskriege 
beschönigt? Ein junger Dichter, ge-
fangen in einer toxischen Liebe? Eine 
verrückte Episodenstory von Hexen, 
Mordern und dem Fressgelage der 
Neureichen? Und warum sind die 
Früchte des Maulbeerbaums dunkel-
rot? Diesen und anderen Fragen geht 
Fritz Stock in seinem Überblick über 
die Literatur der Römer nach. Und na-
türlich der wichtigsten Frage: Ist das 
Kunst – oder kann das weg?
16-16.45 Uhr: Vortrag „Marc Aurel als 
Philosoph“ Ort: Mühlwiesenhalle, An 
der Mühlwiese 1
Vom 15.06.-23.11. findet in Trier die 
Landesausstellung  „Marc Aurel“ statt. 
Der römische Kaiser (121-180 n. Chr.) 
verstand sich als Schüler des Philoso-
phen Epiktet und verfasste in seinen 
letzten Lebensjahren Selbstbetrach-
tungen im Stil der Stoiker, die bis heute 
lesenswert sind und auch gelesen wer-
den. Volker Gallé gibt einen Einblick in 
das Nachdenken dieses Mannes, der 
in einer Zeit zahlreicher Kriegen und 
Krisen regierte.
Anke Böll, Ortsbürgermeisterin

Sonstiges

Ostereiersuchen 
für die Kleinsten
Der SPD-Ortsverein Mauchenheim 
lädt wieder alle Kinder bis 12 Jahren 
zum Ostereiersuchen am Ostermon-
tag, 21. April, ab 11 Uhr, auf den gro-
ßen Spielplatz Ortsmitte (Pfarrgarten) 
recht herzlich ein. Hier können alle Kin-
der nach Osterhasen und Ostereier su-
chen. Auch die Mamas, Papas, Omas 
und Opas sind herzlich Willkommen. 
Für Getränke ist gesorgt. Die Mau-
chenheimer SPD freut sich auf eine 
rege Teilnahme. U.A.

Jahreshauptversammlung
SV Schwarz-Weiß Mauchenheim 
1946 e.V.
Zur ordentlichen Generalversammlung 
lädt der SV Schwarz-Weiß Mauchen-
heim 1946 e.V. alle Mitglieder, Freun-
de und Gönner für Donnerstag, 24.04., 
Beginn: 20 Uhr, ins Sportheim ein.
Die Tagesordnung umfasst folgen-
de Punkte: 1. Begrüßung durch die  

1. Vorsitzende Sandra Grum; 2. To-
tengedenken; 3. Ehrungen; 4. Tätig-
keitsberichte, a) Allgemeiner Jahres-
rückblick, Vorsitzende Sandra Grum, 
b) Spielbetrieb Aktive Mannschaften, 
Michael Heinz, c) Spielbetrieb Jugend-
Mannschaften, Daniel von Trebra, d) 
Bericht der Tanz- und Gymnastikabtei-
lung, Jovana Füller; 5. Kassenbericht, 
Wolfgang Ritzheim; 6. Bericht der 
Kassenprüfer; 7. Entlastung des Kas-
sierers und des Vorstandes; 8. Ernen-
nung eines Wahlleiters; 9. Vorstands-
wahlen; 10. Wünsche und Anträge.
Anträge auf Ergänzung bzw. Ände-
rung der Tagesordnung sind bis eine 
Woche vorher beim Geschäftsführer 
Bernd Appelmann, Alzeyer Straße 12, 
schriftlich einzureichen.  S.Gr.

Nack
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Einladung zum Wandertag
Nach langer Pause findet er endlich 
wieder statt. Der Wandertag in Nack 
und zwar am Sonntag, 27. April. Dazu 
laden wir alle Nacker und Gäste aus 
Nah und Fern ganz herzlich ein. Treff-
punkt ist um 10 Uhr am Bürgerhaus. 
Von dort aus werden wir die Nacker 
Gemarkung von Ost über Nord nach 
West erwandern. Dabei wird uns ein 
ortskundiger Nacker die alten Flur-
bezeichnungen erklären und über die 
Bedeutung und Herkunft Interessan-
tes erzählen. Die Wanderzeit beträgt 
ca. 2-3 Stunden. Schwierigkeitsgrad: 
niedrig. Trotzdem empfehlen wir festes 
Schuhwerk und geeignete Kleidung. 
Eine Mittagsrast mit rheinhessischer 
Verpflegung „Weck, Worscht un Woi, 
sowie Kaffee un Kuche“ ist eingeplant; 
ebenso das gemütliche Ausklingen auf 
dem Grillplatz gegen 15 Uhr. 
Es wird keine Teilnahmegebühr erho-
ben. Über kleine, freiwillige Spenden 
würden wir uns dennoch sehr freuen. 
Damit wir besser planen können, bitten 
wir um Anmeldung zur Teilnahme bis 
Dienstag, 22.04., bei Tanja Demmer-
ling, Tel. 603 oder Telefon/WhatsApp 
0170 7744460. In der Gemeinde wird 
noch ein Flyer verteilt, mit dem Anmel-
dungen ebenfalls möglich sind.
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!
Es grüßt euch die Ortsgemeinde Nack
Frank Jakoby-Marouelli, 
Ortsbürgermeister

Vortreffen Mittelalterfest 
Am Mittwoch, 30. Mai um 19 Uhr darf 
ich alle Interessierten, Helfer und Ver-
einsvertreter zu einem Vortreffen – 
Mittelalterfest Nack 2025 – einladen. 
Im Rahmen unserer Kulturausschuss-
sitzung werden wir über den aktuellen 
Planungsstand informieren und die 
kommenden Schritte und Aufgaben 
besprechen. 
Frank Jakoby-Marouelli, 
Ortsbürgermeister

Nieder-Wiesen

Tischtennis
TuS Nieder-Wiesen
Unsere 2. Mannschaft musste zunächst 
im Auswärtsspiel beim FSV Saulheim 
IV antreten und es war ein Spiel voller 
Dramatik auf beiden Seiten.

Nach den Doppeln mussten sich Lo-
thar Stork/Marie Sophie Reichert (2:3) 
und Florian Kilian/Anita Friedrich (2:3) 
denkbar knapp geschlagen geben und 
man lag 0:2 zurück.In den folgenden 
8 Einzelspielen ging es ebenfalls 4x 
über die volle Distanz, aber diesmal 
fast immer zu unseren Gunsten.Lo-
thar Stork und Marie Sophie Reichert 
(beide 2 Siege) mit unbändigem Willen 
und Kampfgeist sowie Florian Kilian 
mit einem Punkt sorgten für das 5:3.
In den letzten beiden Spielen unterlag 
Kilian unglücklich 2:3, aber Anita Fried-
rich behielt die Nerven und gewann 
mit 11:9 im 5. Satz zum umjubelten 
6:4-Auswärtssieg!
Im Heimspiel gegen die Rhein. Schweiz 
III unterlag man in der Besetzung Sven 
Glinka, Anita Friedrich, Karsten Stahl 
und Jörn Dengler dem Gegner deutlich 
mit 3:7. Auch hier gingen 4 Spiele über 
die volle Distanz. Die Punkte holten 
mit starken Leistungen Sven Glinka (2) 
und Anita Friedrich (1).Die 2. beendet 
die Saison in der Kreisklasse III/Alzey 
auf Platz 5 mit 21:19-Punkten.Top!
Die 1. musste im vorletzten Spiel der 
Runde gegen den Tabellenführer SV 
Bechtolsheim II antreten und in der Be-
setzung Ansgar Reichert, Björn Kep-
pner, Timo Arnold und Lothar Stork 
gab es eine deftige 1:9-Klatsche! Den 
Ehrenpunkt holte Timo Arnold nach er-
neut guter Vorstellung. Zum Abschluss 
geht es dann noch gegen den TuS GW 
Wendelsheim II. A.Rei.

Offenheim
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Neue Bäume

Im Verlauf des letzten Jahres waren 
zwei der insgesamt vierzehn Obstbäu-
me in der Streuobstwiese vor Offen-
heim abgestorben. Dieser eher trauri-
ge Anblick sollte nicht bestehen blei-
ben und so kam die Ortsgemeinde nun 
gerne ihrer grünen Zuständigkeit durch 
eine gemeinschaftlichen Pflanzaktion 
mit der BfO e.V. nach. 
Die schon im Herbst bestellten beiden 
Bäume wurden aus- und neue einge-
graben, gut gewässert und mit Schutz-
vorrichtung versehen.
Die Helfer freuten sich beim abschlie-
ßenden Imbiss darüber, dass die 
Baumanzahl in der ökölogischen Flä-
che wieder stimmt und im Herbst von 
Offenheims Bürger/-innen wie eh und 
je Obst für den Eigenbedarf geerntet 
werden darf.  (Foto: R.Sto.) 
Eric Adam, Ortsbürgermeister

Sonstiges

Karfreitag 
mit würdiger Musik
Siehe unter Erbes-Büdesheim.

Feierliche Osternacht 
Siehe unter Erbes-Büdesheim.

Agapemahl 
am Gründonnerstag
Am Gründonnerstag feiern die Ev. 
Kirchengemeinden Erbes-Büdesheim, 
Offenheim und Weinheim das Abend-
mahl in besonderer Form. Wir sitzen 
um Tische versammelt, die für ein Es-
sen gedeckt sind. Zunächst erinnern 
wir uns an den letzten Abend, an dem 
Jesus mir seinen Jüngern das Passah-
mahl feierte. Er setzte das Abendmahl 
ein, das wir anschließend als Mahl der 
Gemeinschaft mit und in ihm begehen. 
Dann gehen wir zu einem Agapemahl 
über, bei dem wir an dieses Mal Kar-
toffeln und Grüne Soße und andere 
kleine Speisen genießen dürfen. Die 
Kirchevosrtände freuen sich auf zahl-
reiche Teilnehmer, die diesen Abend 
zu einem besonderen Gemeinschafts-
erlebnis im Glauben werden lassen 
können. Das Tischabendmahl mit Aga-
pe findet im Ev. Gemeindehaus Offen-
heim um 19 Uhr statt. Es wird von Pfr. 
Marschella und einem Team gestaltet.
 Pfr.A.M.

Osterfest
Um 10 Uhr findet ein Abendmahlsgot-
tesdienst zum Osterfest in Offenheim im 
ev. Gemeindehaus statt. In Weinheim 
feiern wir am Montag um 10 Uhr einen 
Abendmahlsgottesdienst. Pfr.A.M.

Tischtennis
Zum letzten Saisonspiel hatte die  
1. Mannschaft der Tischtennis SG 
Offenheim/Erbes-Büdesheim den un-
geschlagenen Spitzenreiter aus Wörr-
stadt zu Gast. Deshalb waren die Er-
wartungen nicht besonders groß und 
das Ziel etwas Zählbares zu erreichen. 
Dies konnte Stefan Kegel in seinem 
ersten Einzel erzielen. Alle anderen 
Partien waren chancenlos was zum 
deutlichen 1:9 für Wörrstadt führte. 
„Wir beenden damit die Saison auf 
einem Mittelfeldplatz, was mit dem 
Nichtabstieg auch als Erfolg verbucht 
werden kann“, so Jochen Nöhrbaß.
Die 2. Mannschaft kam gegen Wen-
delsheim zu einem erkämpften 5:5-Un-
entschieden. Schnell/Sproß holten im 
Doppel den ersten Punkt. Die Einzel 
waren spannend und die SG konnte 
dabei einen 3:5-Rückstand noch wett-
machen. Klaus Sproß (2), Hermann 
Schnell und Ernst Eckert siegten.
Die 4. Mannschaft holte einen wich-
tigen 7:3-Heimsieg gegen den FSV 
Saulheim III. Dabei lag das Team nach 
den Doppeln ständig vorne und war 
letztlich am Ende ungefährdet. Eckert/
Rieck im Doppel sowie H. Kail, B. 
Eckert (2), S. Rieck (2) und B. Kegel 
waren die Sieger im Einzel.
Keine Chance hatte die 5. Mannschaft 
beim Aufsteiger in Frei-Laubersheim. 
Durchweg waren die Gastgeber die klar 
bessere Mannschaft. Beim 1:9 gelang 
Mario Malkmus der Ehrenpunkt. D.S.

Fußball

Fußball in der  
VG Alzey-Land
Auf der Albiger Sportanlage waren 
am letzten Märzsonntag etwa 100 Zu-
schauer Zeuge des ersten Aufstiegs-
Treffens zur A-Klasse. 

Verbandsgemeinde Alzey-Land
Offenheim
11.04., 19 Uhr 
Offenheimer Carnevalverein 1986 e.V.  
Generalversammlung 
Gemeindehalle, Elsässer Stubb 

Tourist Information Alzeyer Land 
& Rheinhessische Schweiz
Alzey
12.04., 19 Uhr 
„Nachtwächterführung durch Alzey“ 
Dauer ca. 2 Std. 
Anmeldung: www.alzeyer-land.de  
oder Tel. 06731 495700 
Treffpunkt am Rossmarktbrunnen 
Teilnahmegebühr

Veranstaltungen der Kultur- und  
Weinbotschafter/innen finden Sie unter 
www.kultur-und-weinbotschafter- 
rheinhessen.de

Veranstaltungen
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Die SG Albig/Spiesheim hatte die „Elf“ 
des SV Guntersblum II zu Gast, den 
Fußballfreunden wurde eine kampfbe-
tonte Partie geboten. Torlos wechselte 
man die Seiten. Fünf Mnuten nach der 
Pause konnte Bijan Hamzehpour die 
Platzherren in Führung bringen, jedoch 
gelang den Gästen nach einer Stunde 
der Ausgleich. Beim 1:1 blieb es. 

In Albig haben sich die einheimischen 
Spieler vor dem Anpfiff gegenseitig an-
gespornt.

Einen besseren Start in die erstmals 
angesetzte Aufstiegsrunde konnte die 
SG Nieder-Wiesen/Erbes-Büdesheim/
Wendelsheim hinlegen: Der „Meis-
ter“ der Alzeyer B-Klasse kehrte vom 
Auftaktspiel in Worms-Hochheim mit 
einem überzeugenden 4:1-Erfolg zu-
rück. Den höchsten Sieg schoss RWO 
Alzey II heraus, die SG Hamm/Eich 
wurde mit 7:1 abgefertigt.
Und wie geht’s weiter? Am Sonntag, 
13.04., macht die SG RWO Alzey II 
den Anfang, das Heimspiel gegen den 
FSV Abenheim beginnt um 12.30 Uhr. 
Auch die SG Nieder-Wiesen/Erbes-Bü-
desheim/Wendelsheim (Guntersblum 
II) und die SG Spiesheim/Albig (Rhe-
nania Rheindürkheim) erwarten Gäste. 
In Nieder-Wiesen wird um 15 Uhr an-
gepfiffen, in Spiesheim um 17 Uhr.
 Text/Foto: H.Hi.

Alzey-Stadt

Fels Church eröffnet neuen 
Standort in Alzey
Am Sonntag, 13. April, um 14 Uhr 
wird in der Stadthalle, Schießgraben 
5, in Alzey ein besonderer Tag gefei-
ert: Die Fels Church öffnet feierlich die 
Türen ihres neuen Standorts in Alzey 
mit einem inspirierenden Eröffnungs-
gottesdienst.
Ein Gottesdienst für die ganze Fami-
lie – mit Kinderkirche Familien kön-
nen sich auf ein Highlight freuen: Die 
Kinderkirche bietet ein eigenes Pro-
gramm für Kinder von 3-13 Jahren, 
während die Erwachsenen den Gottes-
dienst genießen können. Gemeinsam 
erleben Groß und Klein einen unver-
gesslichen Auftakt.
Drei Standorte – eine Kirche Die Fels 
Church ist inzwischen an drei Stand-
orten aktiv: Mainz, Worms und jetzt 
auch Alzey. Seien Sie dabei und feiern 
Sie mit! Erleben Sie Gemeinschaft, In-
spiration und Freude. Die Fels Church 
freut sich darauf, Sie beim Eröffnungs-
gottesdienst zu begrüßen!
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.fels.church. S.Ho.

Museumsnachtisch 
Perlen werden Mode
Zu den Hinguckern in der Textilsamm-
lung des Museums zählen bis heute 
Perlarbeiten des 19. Jahrhunderts. 
Dies ganz unabhängig davon, ob win-
zige Perlen nur einer Farbe ein Mono-
gramm wirkungsvoll vom Untergrund 
verschiedener Kleidungsstücke zur 
Geltung brachten oder aber verschie-
denste Gebrauchsgegenstände des 
Alltags mittels farbiger Glasperlen mit 
Blumen- und ganzen Bildmotiven ver-
sehen wurden. Augenschmaus einer-
seits verbirgt sich hinter diesen Perl-
arbeiten andererseits weiblicher Hand-
arbeitsfleiß. Dieser folgte modischen 
Entwicklungen und brachte Neuheiten 
ins private Haus. Aber auch industriell 
wurden die kleinen Kunstwerke zuneh-
mend hergestellt. Warum Arbeiten der 
Perlstrickerei oder -stickerei auch ein 
Thema für Männer sein können, wird 
beim nächsten Museumsnachtisch 
gleichfalls zur Sprache kommen. Zu 
diesem kostenfreien Nachtischangebot 
lädt das Museum alle Interessierten 
und neugierig Gewordenen am Diens-
tag, 15.04., um 13 Uhr für eine knappe 
halbe Stunde herzlich in die Antoniter-
straße 41 ein. E.H.-K.

Trauer in Bewegung
Frühlingsspaziergang für Trauernde
Die Trauerbegleiter/-innen des Hospiz-
vereins Dasein bieten einmal im Mo-
nat einen gemeinsamen Spaziergang 
an für Menschen, die in ihrer Trauer 
Kontakt und Begleitung suchen. Unter-
wegs ist Zeit zum Lachen und Wei-
nen, Austausch und Schweigen, zum 
miteinander Sein oder auch ganz für 
sich eine Strecke zurückzulegen. Wir 

treffen uns am Samstag, 26. April um 
15 Uhr in Alzey, Obermarkt 2 vor dem 
Büro des Hospizvereins und entschei-
den je nach Wetter, welche Strecke wir 
gehen. Die Teilnahme ist kostenfrei, 
eine Anmeldung ist erforderlich und ab 
sofort möglich. R.Ha.

Sonstiges

NABU-Filmvorführung 
im Bali-Kino
Am Sonntag, 13. April um 10.30 Uhr 
zeigt der NABU Alzey und Umgebung 
im Bali-Kino in Alzey den Dokumen-
tarfilm „Die letzten Feldhamster“. Der 
Eintritt ist frei, Spenden für den Natur-
schutz sind jedoch sehr willkommen. 
Tickets für die Vorstellung sollten auf 
www.balikino.de vorbestellt werden.  
Der Feldhamster steht deutschlandweit 
kurz vor dem Aussterben. Als Bewoh-
ner von Offenlandschaften war er früher 
in großen Teilen Eurasiens weit ver-
breitet und wurde als Schädling bis in 
die 1980er Jahre auch in Deutschland 
intensiv bejagt. Seither gingen die Be-
stände dramatisch zurück. Heute ist der 
Feldhamster eines der am meisten ge-
fährdeten Säugetiere Westeuropas.  Die 
Veränderungen in der Bewirtschaftung 
von Äckern seit Mitte des letzten Jahr-
hunderts waren rasant – zu rasant für 
den kleinen Nager. Der anhaltende Flä-
chenverbrauch für Siedlungen, Indust-
riegebiete und Straßenbau verschärft 
die Situation durch Lebensraumverlust 
und -zerschneidung. Ra.Mi.

Web-Seminare der Ver-
braucherzentrale im April 
Der Weg zum Pflegegrad (Lunch 
& Learn): Irgendwann kommen viele 
ältere Menschen an einen Punkt, an 
dem sie den Alltag nicht mehr allein 
bewältigen können und sie werden 
pflegebedürftig. Wer dann Pflegegeld 
oder andere Pflegeleistungen erhalten 
will, muss einen Pflegegrad bei der 
Pflegeversicherung beantragen. An-
schließend prüft ein Gutachter des Me-
dizinischen Dienstes, welcher Pflege-
grad vorliegt. Erst danach entscheidet 
die Pflegekasse über die Leistungen. 
Sowohl die Bewertung des Pflege-
grades anhand von Punkten als auch 
die Leistungen der Pflegeversicherung 
sind für pflegebedürftige Menschen 
und ihre Angehörigen mit vielen Fra-
gen verbunden. Die Pflegeexpertin der 
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 
erläutert Schritt für Schritt, wie Sie 
hierbei vorgehen sollten. Das Lunch 
& Learn findet am Mittwoch, 16. April 
um 12.30 Uhr statt. Infos rund um die 
Einstufung in einen Pflegegrad bietet 
die Verbraucherzentrale auch auf ihrer 
Internetseite.
In Zukunft barrierefrei (Web-Semi-
nar): Alt werden in den eigenen vier 
Wänden – das wünschen sich die meis-
ten Menschen. Spätestens aber, wenn 
es mit dem Treppensteigen nicht mehr 

so klappt oder der Badewannenrand 
zum unüberwindbaren Hindernis wird, 
sind bauliche Veränderungen oder 
technische Hilfsmittel nötig, um ein 
selbständiges Leben weiterhin zu ge-
währleisten. Im Web-Seminar am Mitt-
woch, 23. April um 16 Uhr werden den 
Teilnehmenden grundlegende Begriffe 
und Anforderungen der Barrierefreiheit 
sowie die Möglichkeiten einer entspre-
chenden Anpassung der Wohnumge-
bung vorgestellt. Insbesondere werden 
die Bereiche Hauseingang, Bad, Woh-
nen und Küche beleuchtet. Infos gibt 
es auch zu möglichen Hilfsmitteln und 
digitalen Assistenzsystemen für den 
Alltag. Weiterhin werden finanzielle 
Fördermöglichkeiten erläutert. Dauer 
ca. 60 Minuten.
Die Teilnahme ist kostenlos. Interes-
sierte können sich auf der Internetseite 
der Verbraucherzentrale anmelden. 
Fragen können bereits bei der An-
meldung oder im Live-Chat gestellt 
werden. Für die Teilnahme werden ein 
Computer bzw. Laptop mit Internetzu-
gang und ein Lautsprecher benötigt.
 VZ-RLP 

Öffnungszeiten Finanzamt 
an Gründonnerstag
Am Gründonnerstag, 17.04., sind die 
Service-Center am Standort Bingen 
und am Standort Alzey in der Zeit von 
8-16 Uhr geöffnet. A.Vt.

Fischerprüfung
Der Angelsportverein Osthofen ver-
anstaltet einen Vorbereitungskurs zur 
Staatlichen Fischerprüfung 2025. Die 
Prüfung selbst ist am 06.06.25, der 
Kurs beginnt am 03.05.25.
Kurs und Prüfung findet im Schulungs-
raum des Vereines am Eicher See, 
Südufer 58/59 statt. Eine Zulassung 
zur Prüfung ist nur nach erfolgreichem 
Abschluss eines entsprechenden Vor-
bereitungskurses möglich.
Der Kurs vermittelt in Wort und Bild 
alles, was zu einem Erfolgreichen be-
stehen, der theoretischen Prüfung not-
wendig ist. Auch der Umweltschutz ist 
Thema des Kurses, insbesondere der 
Art- und Tierschutz.
Der Praktische Teil bringt den Teil-
nehmern den Umgang mit den An-
gelgeräten sowie den verschiedenen 
Angelarten näher. Teilnehmen können 
Personen ab dem 13. Lebensjahr aus 
allen Landkreisen, sowie der Kreisfrei-
en Stadt Worms.
Anmeldungen und Infos erhalten Inte-
ressenten unter www.asv-osthofen.de 
sowie bei Wilhelm Edel, Kriegsheimer 
Str. 20, 67590 Monsheim; Tel. 06243 
900810, Mail: vorstand@asv-osthofen.
de. Gü.Sch.

Genug Betrug –
„Stranded Traveller Scam“ 
Das Landeskriminalamt und die Ver-
braucherzentrale Rheinland-Pfalz ge-
ben Tipps, um sich vor einer europa-
weiten Betrugsmasche, bei der sich 
Täter als gestrandete Touristen aus-
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geben, zu schützen. Auch Rheinland-
Pfalz ist hiervon betroffen.
Die Betrüger, die vorrangig britischer 
oder irischer Staatsbürgerschaft sind, 
täuschen eine finanzielle Notlage vor. 
Sie behaupten beispielsweise, durch 
Diebstahl ihre Dokumente und Geld 
verloren zu haben oder berichten von 
einer anderen akuten Notlage – etwa 
einer verlorenen EC-Karte oder einem 
abgeschleppten Auto.
An belebten Orten wie Bahnhöfen, 
Innenstädten, Supermarktparkplätzen 
oder Raststätten sprechen sie Passan-
ten an und versuchen durch Ausnut-
zung der Hilfsbereitschaft an Bargeld 
zu gelangen. Zur Täuschung nutzen 
die Täter eine angebliche Banking-App, 
die den Anschein erwecken soll, dass 
der geforderte Geldbeitrag per Sofort-
Überweisung zurückgezahlt wird.
Während das Opfer anwesend ist, wird 
eine Sofort-Überweisung vorgetäuscht. 
Doch tatsächlich wird die Transaktion 
entweder nie ausgeführt oder unmittel-
bar abgebrochen. Das Opfer bleibt auf 
dem Schaden sitzen, während die Be-
trüger längst verschwunden sind.
Um sich vor dieser Betrugsmasche 
zu schützen, geben die Verbraucher-
zentrale und das Landeskriminalamt 
Rheinland-Pfalz folgende Empfehlun-
gen:
–  Seien Sie skeptisch, wenn Fremde 

Sie um Bargeld bitten. Besonders, 
wenn diese behaupten, das Geld 

sofort per Überweisung zurückzah-
len zu können, sollten Sie skep-
tisch sein.

–  Hinterfragen Sie die geschilderte 
Notlage. Lassen Sie sich nicht von 
dramatischen Erzählungen unter 
Druck setzen.

–  Lassen Sie sich nicht emotional 
manipulieren. Betrüger nutzen ge-
zielt Mitleid, um Ihre Hilfsbereit-
schaft auszunutzen.

–  Überprüfen Sie Überweisungen 
stets, bevor Sie Bargeld heraus-
geben. Stellen Sie sicher, dass das 
Geld tatsächlich auf Ihrem Konto 
eingegangen ist.

–  Die Polizei Rheinland-Pfalz bittet 
die Bevölkerung um Wachsamkeit 
und rät, Verdachtsfälle umgehend 
zu melden. Wer Zeuge eines sol-
chen Betrugsversuchs wird oder 
selbst betroffen ist, sollte sich an die 
nächste Polizeidienststelle wenden 
oder die 110 wählen. VZ-RLP 

Genug Betrug –
Überhöhte Preise und 
schlechte Arbeit
Fragwürdige Angebote zur Dach- 
und Steinreinigung 
Im Frühjahr werden Dach, Balkon, 
Garten oder Hof auf Vordermann ge-
bracht. Aus diesem Grund sind gerade 
in regionalen Zeitungen Werbeflyer für 
Reinigungsarbeiten rund ums Haus 

beigelegt – unter den Firmen tummeln 
sich einige schwarze Schafe.
Die Methoden der unseriösen Anbieter:
Zweifelhafte Firmen gehen oft mit auf-
dringlichen Verkaufsmethoden vor und 
verlangen überteuerte Preise. Sie ver-
teilen Werbeflyer in Briefkästen oder 
durch Zeitungen. Außerdem klingeln 
einige unangemeldet an der Haustür, 
um ihre Dienste anzubieten. „Wir wa-
ren schon bei ihrem Nachbar und ha-
ben noch Reinigungsmittel übrig“, ist 
ein typischer Satz den Verbraucher/-
innen zu hören bekommen. Die selbst-
ernannten Handwerker drängen dazu, 
direkt Verträge für eine Dachreinigung 
oder ähnliches zu unterschreiben. Oft 
wird vor angeblich akuten Gefahren 
gewarnt und man pocht auf sofortige 
Maßnahmen. Die Anbieter kassieren 
immer in bar und sind danach nicht 
mehr zu erreichen.
Fragwürdige Anbieter erkennen – 
die VZ und das Landeskriminalamt 
geben Tipps: Wer einen Auftrag zur 
Reinigung eines Daches, einer Ter-
rasse oder eines Gehwegs vergeben 
möchte, sollte daher einige Tipps be-
achten.
-  Fremde Anbieter sollten nie spontan 

an der Haustür beauftragt werden. Es 
ist ratsam, sich zunächst eine Visiten-
karte oder ein Faltblatt mit Angaben 
wie Firmenname, Firmenanschrift 
und ggfs. Internetadresse geben zu 

lassen. Die Angaben können dann in 
Ruhe geprüft werden.

-  Diese Vorsicht gilt ebenso bei bunten 
Flyern in Briefkästen und Zeitungen, 
die Rabatte und perfekte Ergebnisse 
versprechen. Wer durch einen sol-
chen Flyer Kontakt mit einer Firma 
aufnimmt, sollte unbedingt prüfen, ob 
das Unternehmen tatsächlich exis-
tiert und an der angegebenen Adres-
se seinen Sitz hat.

-  Vorab sollte ein Kostenvoranschlag 
inklusive Mehrwertsteuer verlangt 
werden. Diesen kann man dann mit 
Angeboten weitere Anbieter verglei-
chen.

-  Wer allein und verunsichert ist, sollte 
einen Nachbarn oder eine sonstige 
Vertrauensperson hinzuziehen und 
um Unterstützung bitten.

-  Wer trotz aller Vorsicht Opfer von Be-
trügereien wird, sollte Anzeige bei der 
Polizei erstatten. Auch, wenn nur der 
Verdacht auf Betrug besteht, sollte 
die Polizei kontaktiert werden.

Weitere Informationen zum Thema fin-
den sich auch auf der Internetseite der 
Polizei.
Eine erste Einschätzung des Falls er-
halten Verbraucher/-innen auch an 
der kostenlosen Erstberatungs-Hotline 
der Verbraucherzentrale unter 06131 
2848120 (montags, mittwochs und 
donnerstags von 10-16 Uhr). VZ-RLP 

Ende nichtamtlicher Teil

„Ich erinnere mich noch genau an 
den Tag, an dem mir mein Sohn ein 
Erlebnis erzählen wollte und ich sei-
ne Worte nicht verstand. Ich wollte 
ihn nicht enttäuschen, nickte nur und 
lächelte. Doch innerlich war ich trau-
rig. Ich spürte: Ich verliere mehr als 
nur Worte und Klänge – ich verliere 
gemeinsame Augenblicke.“ – Es sind 
Geschichten wie diese, die Hörakus-
tikmeisterin Saskia Siegler- Koch 
täglich hört. Die gute Nachricht: Ihr 
Team kann helfen – mit Kompetenz 
und modernster Technologie.

Wenn das Leben verstummt ...
„Menschen mit nachlassendem Ge-
hör berichten uns immer wieder, 
dass sie sich wie Zuschauer im ei-
genen Leben fühlen, wie Auswech-
selspieler, die nur noch zusehen, 
wie andere glücklich sind, während 
sie selbst am Rand sitzen“, erklärt 
Natascha Schäfer, Hörakustikmeis-
terin und Filial leiterin in Saulheim. 
„Sie nicken, lachen an den richtigen 
Stellen – doch sie sind nicht wirklich 

dabei.“ Auch Studien zeigen: Unbe-
handelter Hörverlust f
sozialer Isolation und erhöht das Ri-
siko für Depressionen und Demenz.

Die schleichende Gefahr 
Das Schlimme: Hörverlust kommt 

ne merken es meistens erst, wenn es 
bereits zu spät ist. Denn das Gehirn 
gewöhnt sich an die leise, unvollstän-
dige Wahrnehmung. Die Geräusche 
des Alltags verschwinden aus dem 
Bewusstsein. 

Technologie, die verbindet
Die Technik hat in den letzten Jah-
ren enorme Fortschritte gemacht. 
„Die großen, beigen Geräte von 
früher sind längst Geschichte“, er-
gänzt die Hörexpertin. „Heute gibt 
es winzige Hightech-Systeme, die 
im Gehörgang verschwinden. Diese 
Miniaturwunder sind kaum sichtbar 
und passen sich blitzschnell an jede 
Hörsituation an. Gespräche werden 
klarer, Stimmen präsenter – und das 
Leben ist wieder bunter.“

Zurück zu den kostbaren 
Momenten
„Eine gute Hörqualität ist Lebensquali-
tät. Doch nicht jedes Hörgerät und jede
Anpassung sind gleich“, erklärt Saskia 
Siegler-Koch. „Seit über 14 Jahren 
sind wir in Saulheim & Umgebung der 
Ansprechpartner für bestes Hören und 
bekannt als die Spezialisten, wenn es 
um die kleinsten Hörgeräte geht. Aktu-
ell wurde unsere Filiale in Oppenheim
zudem als einer der Top-100-Akusti-
ker* 2025/2026 ausgezeichnet.“

Der beste Zeitpunkt? Jetzt!
„Jeder Tag mit Hörverlust bedeutet
verpasste Momente und anstren-
gende Gespräche. Doch das muss
nicht sein. Die neueste Technik kann
Ihr Hören revolutionieren – und wir 
stehen bereit, Sie auf diesem Weg
zu begleiten. Vereinbaren Sie jetzt
Ihren unverbindlichen Beratungster-
min und erleben Sie, was möglich 
ist“, motiviert Saskia Siegler-Koch.
*Mehr Infos: www.top100akustiker.de

Ich sah sein Lächeln – aber verstand kein Wort.
Wenn das Gehör nachlässt, verklingt die menschliche Verbindung – doch es gibt Lösungen.

Anzeige

Ein Hörverlust verändert mehr als nur das Hören: Studien zeigen, dass 

ein echtes Lächeln zurück.

Hören Sie wirklich noch alles? 
Oder haben Sie sich längst an das Überhören gewöhnt? Finden Sie 
es heraus – mit einer kostenlosen Höranalyse und der Möglichkeit, 
modernste Ohr-HiFis 30 Tage unverbindlich zu testen.
Profi tieren Sie von unserer Expertise und jahrelangen Erfahrung. 
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und erleben Sie, wie
einfach gutes Hören sein kann.
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Zur korrekten Bearbeitung Ihrer Aufträge benötigen wir immer Ihre vollständige Anschrift und Bankverbindung ! Außer bei Barzahlung. 
Ohne diese Angaben können wir Ihren Auftrag nicht bearbeiten!

Der Zusatz „(gew.)” hinter einer Telefonnummer 
weist darauf hin, dass es sich hier um die Anzeige 
eines Gewerbetreibenden handelt.

Chiffre-Annoncen
Wie antworte ich auf eine Chiffre-Annonce? 

Die Chiffre-Nr. finden Sie in der Klammer am Ende der Annonce.
Senden Sie Ihr Schreiben an: Oppenheimer Druckhaus GmbH,  

Chiffre- Nr. ..., Hauptstraße 10, 55288 Armsheim
Wir leiten Ihre Briefe weiter.

IMMOBILIEN AUS GUTER HAND SEIT 1985

BAYER
IMMOBILIEN GMBH

Sie möchten verkaufen?
Was können Sie von 

uns erwarten?
•  Exakte Marktwerteinschätzung 

Ihrer Immobilie!
•  Sichere Abwicklung und 

Diskretion!

Tel.: 06131 53044
www.immobilien-bayer.de

IHR HAUS IST ZUR
LAST GEWORDEN?

Wir helfen bei Verkauf und
Vermietung Ihrer Immobilie!
Rosenbrock Immobilien

  06732 9489194 (gew.)
  0173 6584421

www.rosenbrock-immobilien.de

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen
  03944 36160 www.wm-aw.de (gew.)

Immobilien-Wertgutachten
DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierte
Immobiliengutachterin DIAZert (LS) für
z.B. Finanzamt, Erbschaft, Scheidung,
(Ver-)Kauf o.ä.
Gerhard & Gerhard
Eva Maria Gerhard
Pariser Str. 28
55286 Wörrstadt

 06732 5575 (gew.)
www.gerhard-bewertung.de

Erfahrener Maler
Folgende Arbeiten werden ausgeführt:
Verputzen, Innen- und Außenanstrich,
Trockenbau, Innen- und Außendämmung
uvm.  0162 4019052 (gew.)

METALLBAU MATZNER
DIE Stahl- und Edelstahlspezialisten! Wir
produzieren für Sie in hoher Qualität und
zu annehmbaren Preisen: Geländer, Zaun
und Toranlagen, Carports, Balkone, Über-
dachungen, Treppen u.v.m. in Stahl, Edel-
stahl + Glasausführung.
Testen Sie uns und lassen Sie sich ein un-
verbindliches Angebot erstellen.

 06136 763568 (gew.)

Lagerraum St.-Elsheim
trocken, abschließbar, zu vermieten.

 0160 5458958 (gew.)

Karosserie & Lack
Jürgen Felz
Wir kümmern uns um alles. Mit unserer
modernen 3D-Achsvermessung können
wir immer sicherstellen, dass Ihr Fahrzeug
auf der richtigen Spur ist.
Wörrstadt   06732 961924 (gew.)

Übernehme HausMeister-
Arbeiten, FensterReinigung
GartenPflege, HeckenSchnitt, GrabPflege,
DachRinnenReinigung, KehrDienst, Ent-
rümpelungen, UmzugsDienste und alle
WeinBergsArbeiten.
HMS.NEY@gMail.com

 0163 9512317 (gew.)

Wir kaufen Ihr Auto!
Vergleichen Sie selbst und lassen Sie sich
von uns ein unverbindliches Angebot ma-
chen!
Autofixx Kfz-Handels GmbH
Robert-Bosch-Str. 28a
55232 Alzey

 06731 9008935
info@autofixx-gmbh.de (gew.)

Waschmaschine
Neu oder defekt?
Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen!
Ihr Hausgerätespezialist
Schrauth Haustechnik Wörrstadt
www.schrauth-haustechnik.de

 06732-1426 (gew.)

Bonitätsstarke Familie sucht
ein Baugrundstück in Wörrstadt oder Saul-
heim bis 900 m².
LBS Immobilien Rainer Summer
Wilhelmsstraße 7, 55232 Alzey

 06731 499417  0151 25352639
(gew.)

Suche Gartengrundstück
Familie sucht Gartengrundstück bis
6.000,- € zum Kauf.  0163 3408498

Probleme mit der Heizung?
Meisterbetrieb mit 24h Notdienst:
Wartung, Reparatur und Austausch aller
Fabrikate. Fachbetrieb für Wärmepumpen,
Holzpellet- und Solaranlagen.
Warzas-Wärmekonzepte
55288 Schornsheim

  06732 64669 (gew.)

Suche Gartengrundstück/
Freizeitwiese/Brachland/Ackerfläche/Obst-
wiese zum Kauf oder Pacht im Umkreis
Ober-Olm, Nieder-Olm, Essenheim, Stade-
cken-Elsheim, Ingelheim.  0170 8939681

Schreiner zur Festanstellung
gesucht
oder Person mit guten handwerklichen
Fähigkeiten für Werkstatt- und
Montagearbeiten um Essenheim.
Kontaktaufnahme unter:
schmutzler.essenheim@web.de (gew.)

KOIFARMER
Spiesheim
Alles für den Koi und Gartenteich
Fische, Technik, Teichbau, Zubehör,
Teichauflösungen.
Öffnungszeiten Mo-Fr 17-19 Uhr,
Sa 10-14 Uhr

 06732 61043 (gew.)
 0174 9294411

Salvo-Dekor Alzey
Innen- + Außenputz, Malerarbeiten, Ober-
flächenverschönerung, Kleinfirma, flexibel,
freie Termine.

 0176 43720733 (gew.)
E-Mail: vittoria0805@live.it
Bewertet: google Salvo Dekor Alzey

Fliesen, Platten und Mosaik
legen.Trockenbau, Gipskarton-Montage,
Wand und Decken spachteln und strei-
chen, Boden verkleiden (Laminat und
PVC). Duschen-, Badewannen- und
Waschbecken-Montage. Handwerker mit
über 25 Jahren Erfahrung sucht Arbeit.

 0176 96591664

Suche Grundstücke
jeglicher Art (insbesondere Freizeitgrund-
stücke) zum Kauf. Alle Angebote willkom-
men - Lage und Größe flexibel. Einfach
melden!   0173 2560242 (gew.)

Schreibe Texte
für Sie für verschiedene Anlässe.
Info:  0171 7107510 oder

 06136 850631 (AB)

Suche Arbeit
Gartenpflege, Rasen mähen, Hecken
schneiden, Baum fällen, Grünschnitt entfer-
nen, Anhänger vorhanden.

 0163 2026961

Suche Gartenarbeit
Hecken und Bäume schneiden oder Maler-
arbeiten auf Minijobbasis. Wenden Sie
sich vertrauensvoll an mich.

 0162 9195508

Militariasammler sucht
alte Schatullen oder Kästchen für und
mit Orden, zahle faire Preise - gerne
auch andere Militärsachen anbieten.

 0178 6433546

ca. 300 Unger Western Hefte
  0151 16604920

Honig direkt vom Imker
cremig gerührt von 2024 zu verkaufen;
Haustürverkauf Pertelgasse 32,
55291 Saulheim  06732 62356 (gew.)

Abstellplatz für Wohnmobil
überdacht gesucht, in Flonheim, Bornheim
oder Armsheim.  0170 9001952

Videokassetten
digitalisieren 15,- €
Kleinbild Dia digitalisieren pro Dia 0,19 €,
Foto Seidl, Pariser Straße 120, 55268
Nieder-Olm,  06136 923700 (gew.)

Computerhilfe Vor-Ort-Service
Sie benötigen Unterstützung bei Computer-
problemen? Erfahrener Techniker bietet
Beratung und Hilfe bei Problemen mit Com-
puter, Laptop und Drucker, Internet- und
E-Mail-Einrichtung.   0172 6111445
(gew.)

LAGER ca. 500 m²
in Wörrstadt
ab sofort zu vermieten (beheizbar),
Miete kalt 3,80 €/m².

 0170 2438053

Nachhilfe? Lerncoaching!
Lerntherapie!
Studiendirektorin i. R. erteilt Nachhilfe: pro-
fessionell, geduldig, zielorientiert. Alle
Schularten/Klassen. Auch in den Ferien:
jetzt Lernlücken beheben - auch mit Lern-
therapie. Annette Finzer, Ober-Flörs-
heim  0152 28608906 (gew.)

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir ab sofort
Teilzeitkräfte (w/m/d) und Aushilfen
(w/m/d).  06732 2737673 (gew.)
oil-schornsheim@web.de

Gewerbehalle
(beheizbar, 270 m²), Büroräume (65 m²),
Hoffläche 200 m² im Gewerbegebiet
Nieder-Olm ab 01.07.2025 zu vermieten
(ggf. früher), Anfragen an E-Mail:
Kochan_Dieter@gmx.de

Angestellter, 38 J.,
der öffentl. Verw., ruhig, NR, keine HT
sucht 2-3-Zimmer-Wohnung (60-80 m²) KT
600,- - 800,- €. Kontakt  01514 3240525
oder oliver@haensel.biz

Wir suchen
einen rüstigen, deutschsprachigen Rent-
ner, der noch fit ist, um uns bei der Garten-
arbeit in Stadecken zu helfen.

 0172 2937554

Wir (Ehepaar mit Hund)
suchen 1x wöchentlich eine nette, deutsch-
sprachige Unterstützung bei der Hausreini-
gung in Stadecken.  0172 2937554

Verkaufe 4 Sommerreifen
ohne Felgen, Michelin 235/55R19, auch
für SUV, 5.000 km gelaufen, 450 ,- € VHB,

 0171 2176350

Eine erfahrene,
gewissenhafte, zuverlässige 24-Std.-
Pflegekraft sucht eine neue Anstellung.

 01520 7831434

Saulheim, BAB 63
3-Zimmer-Wohnung, ca. 86 m², in kleiner
zentraler Wohnanlage, Bj. 1997, zu verkau-
fen. Helle Räume, sehr guter praktischer
Grundriss, gepflegt, Balkon und Tief-
garage. Küche mit EBK, Energiepass
103 kWh/qm/a. Preis 234.900,- € zzgl.
TG-Stellplatz. Kurzfristig frei, von privat

 0163 8508121

Suche Gartengrundstück
in Stadecken zu pachten,

 0176 55241241

Suche gebrauchten
älteren Traktor, auch defekt, sowie leichten
Radlader.  0160 94901238

Wohnung ab sofort
in Erbes-Büdesheim, 155 m² auf 2 Etagen
(EG + OG). 3 Schlafzimmer, 1 Durchgangs-
zimmer, großes Wohnzimmer mit Küche
im EG, 2 moderne Bäder mit begehbaren
Duschen, SAT-TV in 4 Zimmern, schnelles
Internet, Stellplatz und Gartengelände,
1.050,- € + NK,  0170 7006089

Ruhige Mieterin
alleinstehend, NR, keine HT, sucht
2 ZKBB/T, ca. 60 m².  0176 52858269

Computer, Internet, Technik
Hilfe & Reparatur für
Rentner bis Schüler. Bei Ihnen zuhause.
15+ Jahre Erfahrung, geduldig & freund-
lich,   0176 26921102, (gew.)

Fleißiger Mann sucht Arbeit
Gartenarbeit aller Art, Malerarbeiten und
Arbeiten rund ums Haus sowie Aufräum-
arbeiten.  06732 2738810

 0152 38446687

Bungalow in Saulheim
zu verkaufen. Grdst. 876 m², Wfl. 150 m²,
3 ZKB/ G-WC, 1-Z.-Einliegerwohung, liebe-
voll angelegter Garten, kein Renovierungs-
stau, von privat, KP 598.000,- € VHB,

 0170 2727853

Suche 1-2 Zimmerwhg.,
Nieder-Olm und Umgebung, ruhig
gelegen,  01575 5507237

Haushaltsauflösung
in Wörrstadt, am Montag, 14.04.2025 ab
10:00 Uhr,  0170 4683088

Swingerclub LeCoq über 20
Jahre in Wörrstadt!
Wir suchen aktuell: Reinigungskräfte und
Küchenhilfe für Freitag, Samstag und
Sonntag, deutschsprachig bevorzugt!  
0171 5405092 erreichbar zwischen Mo.-
Fr. 11:00 bis 15:00 Uhr per E-Mail an:
info@lecoq.de (gew.)

Stellplätze für Wohnmobil,
Wohnwagen, Boote, LKW etc. sowie Lager-
fläche im Gewerbegebiet von 55234 Erbes-
Büdesheim zu vermieten.  0171 4159461

Leerstehendes Haus?
- ungenutzte Immobilie - Warten Sie nicht,
bis der Staat Sie zur Kasse bittet, handeln
Sie sinnvoll!  0172 9134811

Dachdecker sucht
Nebenbeschäftigung auf Minijobbasis,
Steildach, Rinnenerneuerung, Garagenab-
dichtung.  0152 59100987

Büroräume ab sofort
in Erbes-Büdesheim, 155 m² auf 2 Etagen
(EG + OG). 3 Zimmer, 1 Durchgangszim-
mer im OG, großer Raum mit eingebauter
Küche im EG, 2 Bäder/ Toiletten, schnelles
Internet, Stellplatz, 1.050,- € + NK,

 0170 7006089

Helle EG-Wohnung 2-ZKB
Terrasse, Gartenanteill , Zornheim, 56 m²,
ab 01.05.2025 oder später, KM 510,- € +
NK + KT.  06136 43641 AB

Gartenarbeit
Ich suche Gartenarbeit aller Art (Hecken
schneiden, Rasenarbeiten usw.) auf Mini-
Jobbasis. Ich habe einen Anhänger. Zaun-
bau, Pflasterarbeiten, Pflasterreinigung, in-
nen und außen streichen.

 0157 53835974

Ich suche Arbeit
rund ums Grundstück und Garten!
Rasenvertikutieren, Rollrasen, Grünschnitt
mit Entsorgung, Pflasterarbeiten, Zaunbau,
Kärcherarbeiten und vieles mehr auf Mini-
jobbasis. Rufen Sie gerne an.  0157
50291499

Saulheim, viel Fläche für
z. B. PKW-Stellplätze, Wohnwagen oder
Sonstiges zu vermieten,  0152 53904907
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Events & 
Kulinarisches

aus der Region!

Guten Appetit

Viel 
Vergnügen!

Angebote der Woche - Qualität zum Bestpreis!Früh
lings

frisch

& Preiswert

Wörrstadt Bad Kreuznach Ingelheim Bingen Worms Kaiserslautern
Ober-Saulheimer-Str. 25
06732 9336751

Bosenheimer Str. 213
0671 4835300

Konrad-Adenauer-Str. 14
06132 7196866

Hitchinstr. 36 a
06721 6809222

Am Aulweg 1
06241 9794583

Barbarossastr. 56 a
0631 31604770

Wiesbaden
Otto-Wallach-Straße 3A
Gegenüber XXXLutz

Finden Sie uns in Ihrer Nähe: Alle Angebote gültig vom 07.04. bis 12.04.25  |  KW 15 |  fleischwaren-sutter.de 

1 kg nur

6,98 €

Schwenksteak
Vom Schweinekamm.
Verschiedene Sorten.

100 g nur

0,38 €

Kartoffelpfanne   
Herzhaft lecker und raffiniert gewürzt.
Mediterran oder Asia.

1,0 kg nur

6,80 €

Serviervorschlag

Schinkensteak 
Von der mageren Schweinehüfte.
Natur, gewürzt oder mariniert.

Serviervorschlag

Serviervorschlag

1 kg nur

5,48 €

Hausmacher
Bratwurst
Rustikal und herzhaft, nach alter
Tradition hergestellt.

Gyrosgeschnetzeltes
Würziger Genuss, wie frisch aus
der Taverne! Schweinegeschnetzeltes,
küchenfertig

1,0 kg nur

6,80 €

Serviervorschlag

 300 g nur

1,78 €

100 g nur

0,50 €

Coleslaw   
Krautsalat nach amerikanischer Art.

Metaxasauce
Der mediterrane Genuss für jeden
Anlass! Perfekt zu Fleisch, Pasta.

Serviervorschlag

Serviervorschlag

450 g nur

2,58 €

Fleischwurst 
Mild im Geschmack, saftig
und ideal für jede Brotzeit!

Serviervorschlag

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag ab 17.30 Uhr · Warme Küche bis 21.30 Uhr
 Sonntag von 11.30 bis 14.00 Uhr und 17.30 bis 22.00 Uhr
 Montag und Dienstag Ruhetag

schlicksrestaurant.jimdo.com 

Erleben Sie Karfreitag & Ostern mit 4 erlesenen Menüs,

einer kleinen Speisekarte und einer Auswahl an

Rheinhessenweinen, die jeden Tag zum Feiertag werden lässt.

Karfreitag, 18.04.2025 von 11.30 bis 14.00 Uhr 

Leckereien aus Meer & See
abends geschlossen

Ostersonntag, 20.04.2025 von 18.00 bis 22.00 Uhr

Ostermontag, 21.04.2025 von 11.30 bis 14.00 Uhr

abends geschlossen

4 verschiedene Menues & kleine Karte

Seit 2015

Zu meinem Angebot zählt:
  Klassische Massagetherapie   Krankengymnastik
  manuelle Therapie   manuelle Lymphdrainage 
  KG-ZNS

Ab Mai 2025: 

Physiotherapiepraxis
Ich lade Sie herzlich ein zu einem 

Sonntag, den 13. April von 13.00 – 17.00 Uhr

Alicia Saulheimer  •  In der Brunnenwiese 5a  •  55288 Armsheim
Im Hotel Knell-Kehr (erster Stock)

 06734 8216 oder 0151 403 245 70  •  www.physiobewegt.info
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Am Bahnhof 13  | 55234 Kettenheim  

Trockene Räume im Handumdrehen
bei Wasserschäden, Vermeidung von Schimmel  
und Geruch, Bau- und Estrichtrocknung sowie  
mobile Heizungen von 3 – 250 kW

 0 6 1 3 6  7 6 6 5 5 3 3
info@techno-2000.com

Gartenarbeit aller Art
• Professionell     • Preiswert

• Baumfällung (speziell Risikolage) • Steingarten • Vertikutieren
• Baumstamm fräsen • Heckenschnitt • Entwurzelung 
• Mäharbeiten/Säen  • Gartenpflege allg. etc.

* INKL Abtransport *
0 63 03 - 8 76 17 01 76 - 64 61 71 64

Pelletsheizung
Wir haben gewechselt!

Wir liefern prompt, 
zuverlässig und natürlich

auch samstags

Öffentliche Waage

WÖRRSTADT
Telefon 0 67 32 / 25 06 Fax 0 67 32 / 6 45 37
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omWir bitten um Beachtung!
Geänderter Annahmeschluss 

Erscheindatum: Donnerstag, 24.04.2025, KW 17

Rahmenanzeigen: Mittwoch, 16.04.2025, 12 Uhr 
Kleinanzeigen: Donnerstag, 17.04.2025, 12 Uhr

ALZEY | St. Georgenstraße 25 |  06731 9969793

Der erste Füller?Der erste Füller? 
Ausprobieren und ab ins Osternest!

GebäudereinigungGebäudereinigung  AlichAlich
Zuverlässige und professionelle Reinigung 

auch im Außenbereich sowie Gartenarbeiten !
Privathaushalte und Gewerbeobjekte !

  0157 552640070157 55264007

NEU   NEU   NEU

Hauptstraße 10
55288 Armsheim 

Tel.: 06734 24197-0

Öffnungszeiten: Mo, Di, 8 - 13 Uhr, 
Do, Fr  8 - 15 Uhr, Mi. geschlossen

Nachrichtenblatt

Die ultimativen 
Rheinhessen-Krimis

von Eniella B. Marble

AB SOFORT IN 
UNSERER

GESCHÄFTSSTELLE
ERHÄLTLICH!

Prinzen und Prinzessinnen 
gibt es nicht 14,90 €
Dating für Anfänger

9,80 €

Mord im Land der Windriesen

14,90 €
Germania, die Kreiselmörderin

14,90 €
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Am Trappenberg 7 
67592 Flörsheim-Dalsheim 

Tel. 06243 9002042
www.schrott-metallhandel-doering.de

 Wir kaufen an    Schrott,
Metalle und vieles mehr

Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr
Samstag 7 - 12 Uhr

LEDERLAND WIESBADEN · WWW.LEDERLAND-WIESBADEN.DE

Äppelallee 29 · D-65203 Wiesbaden · Tel.: +49 (0)61 13 60 67 21 · wiesbaden@lederland.info · Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr

Trends, Stile und Designs haben sich über die Jahre verändert. Auch wir ge-

hen mit der Zeit. Doch eine Sache ist bei uns immer gleich geblieben: unser 

höchster Anspruch an Qualität und Service! Unseren 49. Geburtstag möchten 

wir gerne mit unseren Kunden gemeinsam feiern. Deshalb halten wir zwei 

tolle Aktionen für Sie bereit. Seien Sie unser Geburtstags-Gast! 

LEDERLAND
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JAHRE
DAS MUSS

GEFEIERT WERDEN!

WAHN
SINNS
PREISE
+ RÜCKNAHME

IHRER ALTEN

GARNITUR*

+ 500€ BONUS!

WÜNSCHENSWERT: abgeschlossene Ausbildung im Metzgerhandwerk, Teamwork  

und Spaß am Beruf. Gesundheitszeugnis erforderlich - wenn nicht vorhanden,  

unterstützen wir dich dabei. DAS ERWARTET DICH: familienfreundliche Arbeitszeiten,  

angenehmes Arbeitsklima im kleinen Betrieb, moderne Produktion, faire Bezahlung, 

Personalrabatt, Arbeitskleidung wird gestellt, sechs Wochen Jahresurlaub.  

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!

Stellenmarkt
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Alzey • Gau-Odernheim • Wöllstein • Nierstein • Wörrstadt

  06731 2564
Weinrufstraße 16

55232 Alzey

Vertrauen Sie unserer Erfahrung  
und Kompetenz!

Räume für Abschied, Begegnung  
und Trauerfeier.

www.sulfrian-bestattungen.de

Erwin  
Philipp  

Zimmermann
* 11.07.1941 
† 26.02.2025

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit 
uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 
auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Es war tröstend zu erfahren, wie viel  
Freundschaft, Liebe und Wertschätzung ihm  
entgegengebracht wurde. Unser besonderer 
Dank gilt all denen, die ihn auf seinem  
letzten Weg begleitet haben.

Im Namen aller Angehörigen
Irene Zimmermann

Gau-Heppenheim, im April 2025

Niemand ist fort, den man liebt,
denn Liebe ist ewige Gegenwart.

Danke sagen wir allen, die unserer lieben Mutter

Doris Jung
geb. Schlamp

* 23.04.1937     † 06.03.2025

im Leben Freundschaft und Achtung schenkten, sich mit uns 
in stiller Trauer verbunden fühlten und ihre Anteilnahme in so 
vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen
Birgit, Marita und Gerhard

Bechtolsheim, im April 2025 Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstlich zu erfahren, wie viel Liebe, Freund-

schaft und Achtung ihr entgegengebracht wurde.

Bärbel Muster
* 20.08.1935    † 14.02.2020

Danke allen, die sich mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise

zum Ausdruck brachten.

Gero und Claudia Muster 

Musterstadt, im Februar 2020

In schweren Zeiten
sind wir für Sie da

www.oppenheimer-druckhaus.de

IN MEMORIAM

Vor einem Jahr bist du gegangen auf 
eine Reise ohne Wiederkehr.
Stiller Schmerz hält uns gefangen,
denn wir vermissen dich so sehr.
Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden  – 
wir haben die Zeit noch nicht
gefunden.

Zum 1. Todestag meines lieben
Mannes, unseres Vaters und
Großvaters

Otto Muster

Deine Frau Marianne, Kinder
und Enkelkinder

Musterstadt, im April 2020 Danke
sagen wir von ganzem Herzen allen 
für die wohltuende Anteilnahme und 
für die tröstenden Worte.

 Johanna Muster
und Familie

Musterstadt, im August 2020

Es ist schön, 
dass es dich gab!

Karl Muster
* 11.10.1939      † 13.07.2018

Aus dem Leben ist er zwar geschieden,
aber nicht aus unserem Leben,
denn er lebt in unserer Liebe fort.

Klaus-Peter Muster
* 21.11.1958      † 17.02.2020

Wir werden dich sehr vermissen.

Christine mit Daniel und Melanie
Hans-Jörg und Ingrid Muster
Herbert Muster
und alle Angehörigen

Musterstadt
Die Beerdigung findet am Donnerstag, dem 1. März 2020, 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Musterstadt statt.

Du warst immer liebevoll und hilfsbereit
und musstest doch so Schweres leiden.
Doch jetzt ist Friede, Licht und Ruh,
so schmerzlich auch das Scheiden.

Wir nehmen Abschied von unserer gelieb-

ten Mutter, Schwester und Oma

Lieselotte Muster
* 23.11.1935     † 13.08.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Jürgen und Hannelore Muster

Joachim, Iris und Mona Muster

Petra, Michael und Svenja Muster

Markus, Tanja und Kevin Muster

sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 

dem 11.08.2020 um 15 Uhr auf dem 

Friedhof statt.

Hauptstraße10 - 55288 Armsheim

0 6734 24197-0

Du bist von uns gegangen, 
aber nicht aus unseren Herzen.

H E R Z L I C H E N  D A N K 
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten, uns durch Wort, Schrift, Blumen und Geldspenden 

ihre Anteilnahme bekundeten sowie all jenen, die

Hans-Hermann Hengstenberg
* 11.09.1940       † 28.02.2025

auf seinen letzten Weg begleitet haben.

Unser besonderer Dank gilt der Praxis Dr. Schneider für die 
gute ärztliche Betreuung. Danke an den Trauerredner Timo 

Haas und dem Bestattungsinstitut Sulfrian.

Deine Dich liebende Familie

Albig, im April 2025
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Komm lass uns leben, lass uns leben immer mehr,
komm lass uns leben, lass uns leben.
Das Leben ist gar nicht so schwer.

Emmi Heintz geb. Theil

* 17.05.1971       † 21.02.2025

DANKE für die Anteilnahme in Wort und Schrift.
 - für die Blumen und Geldzuwendungen.
 - der Palliativstation Worms.
 - dem Rheinhessen Hospiz Eppelsheim.
 - Herrn Pfarrer Krieger und allen Helfern.
 - all denen, die Emmi auf  ihrem letzten Weg 

 begleitet haben.

Ralf  und Simon Heintz
sowie alle Angehörigen

Bechtolsheim, im April 2025

Hans-
Werner 

Hennrich
* 17.11.1936    
† 23.02.2025

Trennung ist wohl Tod zu nennen, denn wer weiß, wohin wir gehn.
Tod ist nur ein kurzes Trennen auf ein baldig Wiedersehn. 

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich mit uns verbunden fühlten, 
ihre Anteilnahme bekundeten und mit uns Abschied  
nahmen von unserem lieben Verstorbenen.

Besonderen Dank Herrn Dr. Loo Lao und Team, 
dem Team der Bornheimer Sozialstation, Herrn 
Pfarrer Zwanziger sowie dem Bestattungsinstitut 
Brand für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier.

Doris Hennrich
Fam. Rigo Hennrich
Fam. Rosel Starck

Flonheim/Uffhofen, Heimweiler, Bad Salzhausen, im April 2025
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